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Liebe Mitglieder,

endlich ist sie da, die Begrenzung der Modernisie-
rungsmieterhöhung. Wir haben dem Thema Modernisie-
rung deshalb den Rechtsartikel und auch die Reportage 
gewidmet. Auf der Suche nach neuen politischen Ideen 
aus der Wohnungskrise haben wir kluge Köpfe getroffen 
und befragt. Dr. Hans-Jochen Vogel hat uns mit seinem 
modernen Scharfsinn beeindruckt und Rechtsanwalt 
Benjamin Raabe aus Berlin stellt die unverhofften Mög-
lichkeiten eines Mietendeckels vor. Ich wünsche Ihnen  
allen und besonders Karin Aßmus viel Spaß beim Lesen.  
Karin hat über 30 Jahre unsere Vereinszeitung gestaltet, 
redigiert und mit Leben gefüllt. Wir hoffen, hier einiger-
maßen nahtlos anknüpfen zu können. Zuletzt noch zwei 
wichtige Termine: Machen Sie mit beim Mietenmove am 
4. Mai 2019 auf dem Hamburger Rathausmarkt und be-
suchen Sie unsere Vollversammlung am 25. Juni 2019.

Einen schönen Frühsommer wünscht
Ihre Sylvia Sonnemann
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Aufruf zur Demo

Mietenmove 2019
Unter dem Titel »Mietenwahnsinn 

stoppen – günstige Räume für alle!« hat 
ein breites Bündnis von fast 100 Gruppen, 
darunter auch Mietern helfen Mietern, 
für Samstag den 4. Mai 2019, 13 Uhr zu  
einer Demonstration ab Rathausmarkt 
durch die Hamburger Innenstadt über die 
Hafen-City zu den Landungsbrücken auf-
gerufen. Noch vor den Bezirks- und Euro-
pawahlen soll Druck auf die politisch Ver-
antwortlichen ausgeübt werden.

Jedes Jahr werden in Hamburg tausen-
de Wohnungen fertiggestellt. Doch die 
meisten davon sind viel zu teuer. Bezahl-
bare Wohnungen für Familien, Woh-
nungslose und Menschen mit geringem 
Einkommen bleiben Mangelware. Der 
Markt löst die Wohnraumkrise nicht, er 
ist Teil des Problems! Immobiliengesell-
schaften wie Akelius und andere pressen 
aus jedem Quadratmeter so viel Gewinn 

wie möglich heraus. Wenn diese Entwick-
lung weiter geht, werden sich bald nur 
noch Besserverdienende ein Leben in der 
Stadt leisten können. Hamburg braucht 
mehr Sozialwohnungen! Schließlich hat 
jede*r zweite Hamburger*in einen An-
spruch auf eine Sozialwohnung. 

Die Regel beim Bau neuer Wohnungen 
muss daher lauten: Einmal gefördert, im-

mer bezahlbar. Auf öffentlichem Grund 
sollten grundsätzlich nur noch Sozial-
wohnungen mit lang andauernden oder 
unbefristeten Mietpreisbindungen ge-
baut werden.

Gefordert wird daher vom 
Demo-Bündnis:
 � Grundsätzlich kein weiterer Verkauf 

städtischer Grundstücke oder Wohnun-
gen – auch kein Verkauf von Bundesim-
mobilien.

 � Alternative Wohnformen wie 
Wohnprojekte oder Bauwagenplätze 
müssen möglich und finanzierbar sein.

 � Gemeinwohlorientierte Modelle 
wie Genossenschaften und Stiftungen 
müssen gestärkt werden.

 � Wohnungspolitik muss sich nach 
den tatsächlichen Bedürfnissen der 
Bewohner*innen richten, nicht nach 
wirtschaftlichen Interessen von 
Investoren und Aktionären.

Marc Meyer �

           mietenwahnsinn 
                            stoppen. 
                  günstige räume
                     für alle.

*Quelle: Hamburger Sparkasse  www.mietenmove.org           mietenmove

4. mai · 13.00 uhr
demo

rathausmarkt

hamburg 2019
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Mietrechtsanpassungsgesetz 2019

Nützliche Mietrechtsänderungen
Zum 1. Januar 2019 ist das Mietrechtsanpassungsgesetz in Kraft getreten. Es soll die Mietpreisbremse nachschärfen 
und begrenzt die Mieterhöhungsmöglichkeiten nach Modernisierungen. Hier ein Überblick über das, was das neue 
Gesetz für Mieter*innen bedeutet und was noch fehlt.

Wer im Jahr 2019 eine neue Wohnung 
anmietet und das in einem Gebiet, in 
dem die Mietpreisbremse gilt, sollte im 
Mietvertrag nachschauen, ob der Vermie-
ter begründet hat, weshalb die Miete 
mehr als 10 Prozent über der ortsüblichen 
Vergleichsmiete liegt – meist ist das bei 
Neuvermietungen ja leider der Fall. Fehlt 
ein Hinweis und liegt die Miete mehr als 
10 Prozent über dem Mietwert laut Mie-
tenspiegel, stehen die Chancen gut, die 
Miete zu senken. Denn seit Jahresbeginn 
muss ein Vermieter unaufgefordert vor 
Vertragsunterzeichnung Auskunft darü-
ber erteilen, ob er sich auf eine der Aus-
nahmen der Mietpreisbremse berufen 
kann. Unterlässt er dies, dann kann der 
Mieter für mindestens zwei Jahre die He-
rabsetzung auf die 10-Prozent-Grenze 
verlangen.

Mehr Transparenz Der Ausnahmeka-
talog der Mietpreisbremse wurde zwar 
nicht verkürzt , aber als Neumieter*in soll 
man zu Mietbeginn Anhaltspunkte be-
kommen, mit denen eingeschätzt werden 
kann, ob die verlangte Miethöhe in Ord-
nung ist.

Dieser Auskunftspflicht genügt der 
Vermieter, wenn er einen entsprechen-
den Hinweis in den Vertrag aufnimmt. In 
der MhM-Beratung sind schon einige An-

kreuzvarianten, meist am Ende des Ver-
tragsformulars, aufgetaucht. Übrigens: 
Versäumt der Vermieter z. B. darauf hin-
zuweisen, dass die Wohnung nach 2014 
errichtet wurde, dann verstößt eine hö-
here Miete gegen die Mietpreisbremse, 
selbst wenn es sich um einen nach 2014 
errichteten Neubau handelt und die 
Mietpreisbremse eigentlich keine An-
wendung gefunden hätte.

Auskunft hinterfragen Enthält der 
Mietvertrag eine Angabe, z. B. »Die ver-
einbarte Miete überschreitet die ortsüb-
liche Vergleichsmiete um mehr als 10 Pro-
zent, weil die Vormiete bereits höher lag«, 
kann es sich lohnen nachzuhaken. Gemäß 
§ 556g Abs. 3 BGB kann der Mieter nähere 
Angaben zur Ausnahme erfragen. Im Bei-
spielsfall hat man das Recht zu erfahren, 
ob die Vormiete bereits ein Jahr vor der 
Neuvermietung vereinbart worden ist – 
denn erst kurz vor Mietende vereinbarte 
hohe Mietpreise zählen nicht. Auch nach 
der genauen Höhe der Vormiete darf sich 
der Mieter erkundigen.

Rüge nach wie vor eilig Nicht gestri-
chen ist das Erfordernis die Miete zu rü-
gen. Die Rüge kann dafür jetzt aber ohne 
nähere Begründung erfolgen. Keine gro-
ße Hilfe, denn selbstverständlich ist es 
ratsam, sich Gedanken zur Höhe der zu-

lässigen Miete zu machen, bevor man sei-
nem (neuen) Vertragspartner mit einer 
Rüge kommt. Eilig bleibt die Rüge auch 
nach der Gesetzesänderung, denn nach 
wie vor können überhöhte Mieten erst ab 
dem Zeitpunkt der Rüge zurückgefordert 
werden.

Ob die Änderungen zum 1. Januar 2019 
die Mietpreisbremse wirksam schärfen, 
bleibt abzuwarten. Immerhin müssen 
Vermieter jetzt Rede und Antwort für ho-
he Mietforderungen stehen und Mie-
ter*innen können bei Vertragsschluss ih-
re Möglichkeiten einer Mietsenkung bes-
ser einschätzen.

Bundesweite Mietgrenzen nach Mo-
dernisierung In das Modernisierungs-
recht hat das Mietrechtsanpassungsge-
setz deutlich mehr Bewegung gebracht: 
In der Anhörung im Bundestag im No-
vember 2018 – bei der auch die Expertise 
von MhM gefragt war (siehe Mietraum² 
Nr. 2/2018) – sollte die Modernisierungs-
mieterhöhung zwar bei 3 Euro gedeckelt 
werden. Diese Deckelung und die Absen-
kung der Kosten von 11 auf 8 Prozent soll-
ten aber nur in extra ausgewiesenen Ge-
bieten zeitlich begrenzt gelten. Im Miet-
rechtsanpassungsgesetz, das kurz darauf 
in Kraft trat, wurde noch einmal nachge-
bessert: Die Absenkung der Umlage von 
11 auf 8 Prozent der Modernisierungskos-
ten gilt nun unbefristet und bundesweit. 
Zudem ist eine zweite Grenze eingebaut 
worden: Mieten unter 7 Euro netto kalt 
dürfen nach einer Modernisierung nur 
um 2 Euro steigen (Näheres im Mietrechts-
artikel ab Seite 11).

Kein Rausmodernisieren mehr Mit den 
beiden Begrenzungen von 2 bzw. 3 Euro 
ist der Trick, mit umfangreichen Moder-
nisierungen und Mieterhöhungen von  
4 € / m² und mehr einen Auszug der Mie-
terschaft zu erzwingen, mehr oder weni-
ger Geschichte. Mit der Änderung des 
Wirtschaftsstrafgesetzes wird dieser zu-
dem strafrechtlich geächtet. Die Prakti-
kabilität der neuen komplizierten Rege-
lung in § 6 Wirtschaftsstrafgesetz mag 
dahinstehen, aber es ist gut, dass der Ge-
setzgeber dieses Problem endlich erkannt 
und gehandelt hat. 

weiter auf Seite 4
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Mietenspiegel ungedämpft Die noch 
im September 2018 beim Wohngipfel der 
Bundesregierung angekündigte Verände
rung der Datengrundlage für Mietenspiegel 
– die Einbeziehung der in den letzten sechs 
(statt vier) Jahren erhöhten Mieten – sucht 
man allerdings vergeblich im neuen Gesetz. 
So wird denn auch der Hamburger Mieten
spiegel 2019, der jetzt zum April 2019 er
hoben wird, erneut nur die in den letzten 
vier Jahren erhöhten Mieten einbeziehen. 
Die erhoffte Dämpfung aufgrund der Ein

beziehung weiterer Mieten lässt also auf 
sich warten.

Bröseliger Kündigungsschutz Kein Ge-
hör fanden die Expert*innen des Rechts-
ausschusses und die Mietervertreter*in-
nen des Wohngipfels und des alternati-
ven Wohngipfels auch beim Thema Kün-
digung. Die zuletzt von den Gerichten 
stark ausgeweitete Möglichkeit der Ei-
genbedarfskündigung des vertragstreu-
en Mieters wurde nicht reglementiert. 
Auch erfolgte keine gesetzliche Klarstel-

lung, dass sich die sogenannte Schon-
fristzahlung auch auf ordentliche Kündi-
gungen erstreckt. So wird Mieterverdrän-
gung nicht aufgehalten und dringend er-
forderlicher Mieterschutz auf die lange 
Bank geschoben. Bundesjustizministerin 
Barley deutete weitere Reformvorhaben 
zwar an. Aus Mietersicht bleibt zu hoffen, 
dass die Absichtserklärungen nicht – wie 
in der letzten Legislaturperiode – einfach 
versanden. 

Sylvia Sonnemann �

Mieterinitiative in Altona

Genoss*innen wollen bei  
Rauchwarnmeldern mitreden

Die Ankündigung der Wohnungsbau-
genossenschaft Altoba, in ihren Häusern 
Funkrauchwarnmelder zu installieren, 
verunsichert viele betroffene Mieter*in-
nen. Manche fürchten, dass die Geräte 
manipuliert oder gehackt werden und 
z. B. Bewegungsbilder in ihren Wohnun-
gen erstellt werden könnten. Die Altoba 
wirbt hingegen mit neuem Komfort 
durch Fernwartung. Der jährliche Zutritt 
zur Wohnung entfalle, da die Rauchwarn-
melder an das bestehende Funknetz der 
Heizkostenverteiler oder Wärmemen-
genzähler (die Datensammler befinden 
sich in der Regel im Treppenhaus) ange-
schlossen werden können.

Was die funkbasierten Rauchwarnmel-
der tatsächlich können und ob und wie 
sie manipuliert werden können, ist bisher 
weder technisch noch rechtlich abschlie-
ßend geklärt. Die »smarten« Warnmelder 
sind mit Software und Sensoren ausge-
stattet, die prüfen, ob sie funktionieren, 
ob etwas im Wege steht oder ob sie von 
den Mieter*innen entfernt wurden. Da 
die Melder bei Störungen oder Demon-
tage oder wenn der geforderte Mindest-
abstand von 50 cm nicht eingehalten 
wird, Signale senden und die Genossen-
schaft erfährt, in welcher Wohnung die 
Rauchwarnmelder nicht funktionieren, 
unterliegen nach Einschätzung des Ham-
burger Datenschutzbeauftragten fun-
kende Rauchwarnmelder der Daten-
schutzgrundverordnung. Mieter*innen 

haben dementsprechend gegenüber der 
Genossenschaft einen Auskunftsan-
spruch zu den durch die Geräte gespei-
cherten Daten.

Nun haben sich Mieter*innen aus der 
Barnerstraße und dem Nernstweg in Al-
tona zusammengefunden, und fordern 
mehr Mitsprache beim Einbau der Rauch-
warnmelder und anderer datensensibler 
Technik in ihren Wohnungen von der Al-
toba. Die Initiative möchte, dass es den 
Genoss*innen freigestellt wird, ob die 
herkömmlichen oder die smarten Rauch-
warnmelder eingebaut werden. Denn ei-
ne gesetzliche Vorgabe, welche Art von 
Rauchwarnmelder zu verwenden ist, 
existiert nicht. In wenigen Tagen schaffte 
es die Initiative, mehr als 130 Unterschrif-
ten für ihr Anliegen zu sammeln.

Wer sich der Initiative anschließen 
möchte, kann sich per E-Mail anmelden: 
rauchmelder@posteo.de

Andree Lagemann �

Weitere Links zum Thema:

 � faz.net 
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/
wohnen/big-brother-im-rauchmelder-bgh-
prueft-mieterklage-13942950.html

 � spiegel.de 
http://www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/
rauchmelder-star-datenschutz-streit- 
ueber-funk-rauchmelder-a-1064719.html

 � annaelbe.net 
https://annaelbe.net/ 

§ 45 Abs. 6 Hamburger 
Bauordnung:

In Wohnungen müssen Schlafräu-
me, Kinderzimmer und Flure, über 
die Rettungswege von Aufenthalts-
räumen führen, jeweils mindes tens 
einen Rauchwarnmelder haben. Die 
Rauchwarnmelder müssen so ein-
gebaut und betrieben werden, dass 
Brandrauch frühzeitig erkannt und 
gemeldet wird. 
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Jarrestadt

Wohnungsleerstand beenden
Die Jarrestadt ist ein äußerst beliebtes Hamburger Wohnquartier mit vielen denkmalgeschützten Rotklinkerbauten. 
Hier ist teilweise noch günstiges Wohnen im genossenschaftlichen Bestand oder mit alten Mietverträgen möglich.  
Eigentumswohnungen sind hingegen extrem teuer und kosten gerne ab 7.000 € / m². Leerstand in diesem  
Quartier ist nicht nur ärgerlich, sondern auch unverständlich. Was steckt dahinter?

MhM erfuhr im Februar 2019 von besorgten Anwohner*innen, 
dass im Jean-Paul-Weg 22 – 38 und den am Baublock angrenzen-
den Straßen Hanssensweg und Stammann straße zahlreiche 
Mietwohnungen unbewohnt sind. Die denkmalgeschützten 
Wohnungen stehen länger als vier Monate, manche sogar schon 
seit über zwei Jahren leer. Gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 3 Hamburgisches 
Wohnraumschutzgesetz stellt ein Leerstand von mehr als vier 
Monaten grundsätzlich eine verbotene Zweckentfremdung dar, 
sofern kein Ausnahmetatbestand vorliegt.

Außerdem muss der Eigentümer nach § 13 Abs. 2 HmbWo-
SchG Leerstände selbst bei der Behörde anzeigen. Den noch ver-
bliebenen Mieter*innen wurden keine Baumaßnahmen ange-
kündigt. Geplante Baumaßnahmen wären aber Voraussetzung 
für die Rechtmäßigkeit des Leerstandes. MhM hat daher die 
Leerstände beim Bezirksamt Hamburg-Nord angezeigt und 
über die Medien auch die Öffentlichkeit informiert. Die Woh-
nungen gehören offenbar einer Firma HRP, Hamburg Residential 
Properties. Die Hausverwaltung teilte einzelnen Mieter*innen 

mit, dass die Wohnungen verkauft würden; es wurden fünfstel-
lige Beträge für einen Auszug angeboten. Ferner wurden im 
Frühjahr einige freie Wohnungen für Nettokaltmieten um exor-
bitante 25 € / m² zur Anmietung angeboten. Es spricht alles da-
für, dass die Wohnungen zu Spekulationszwecken leer stehen. 
Entweder sollen sie modernisiert und vollkommen überteuert 
weiter vermietet oder nach Umwandlung in Wohnungseigen-
tum meistbietend veräußert werden.

Zu befürchten ist, dass durch den systematischen Leerstand 
auch die noch verbliebenen Bestandsmieter*innen vertrieben 
werden. Mindestens 32 Wohnungen stehen leer. Die Häuser küh-
len aus, die verbliebenen Mieter*innen bekommen ihre Woh-
nungen nicht mehr warm und leiden unter Schimmel. Ohne 
Nachbarn wirken die Häuser zunehmend gespenstisch. Ein Zu-
stand, der nicht nur rechtlich, sondern auch unter sozialen Ge-
sichtspunkten unerträglich ist. Umso unverständlicher, dass der 
Bezirk Hamburg-Nord, dem die Leerstände seit über einem Jahr 
bekannt sind, noch keine erkennbaren Schritte gegen die Eigen-
tümerin unternommen hat.

MhM fordert den Bezirk Hamburg-Nord auf, den Sachverhalt 
umgehend aufzuklären, einzuschreiten und ggf. über Bußgelder 
und Zwangsbewirtschaftung die Neuvermietung der Wohnun-

gen durchzusetzen. All diese rechtlichen 
Möglichkeiten stehen im Wohnraum-
schutzgesetz zur Verfügung. Auch woh-
nungspolitisch gibt es Handlungsmög-
lichkeiten: Eine Soziale Erhaltungssat-
zung nebst Umwandlungsverordnung 
für das Quartier kann erlassen werden. 
Nur durch eine solche Verordnung be-
steht die Möglichkeit, Luxussanierungen 
und Umwandlungen in Eigentumswoh-
nungen zu vereiteln. Jetzt heißt es schnell 
handeln, damit die Jarrestadt-Bewoh-
ner*innen nicht mit Umwandlungen und 
Modernisierungen aus dem Stadtteil ver-
drängt werden.  

Marc Meyer �
Anzeige

Hanssensweg Ecke Stammannstraße

Die sehr gut besuchte Mieterversammlung am 2.4.2019
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Zur Gegenwehr entschlossene Mieter der Roonstraße 30

Extreme Modernisierungsvorhaben

Leben hinter Bauplanen
Modernisierungen bedeuten immer Mieterhöhungen. Bei manchen Modernisierungsarbeiten liegt der Verdacht nahe, 
dass es dem Vermieter darum geht, die bisherigen Mieter zu vergraulen, um sie durch zahlungskräftigere Nachmie-
ter ersetzen zu können. Dazu müssen Mieter mürbe gemacht werden, etwa durch die Ankündigung einer Verdopplung 
der Miete. Aber auch Dauerstress durch Lärm, Dreck und allgemeines Baustellenchaos lässt manche Bewohner ver-
zweifeln und die Flucht ergreifen. Zwei krasse Fälle, in denen Bewohner dem Druck der Eigentümer widerstehen.

Die Roonstraße liegt im Eimsbütteler 
Generalsviertel. Die meist vier- bis fünf-
geschossigen Wohnhäuser wurden kurz 
vor der Jahrhundertwende im Stil der Ne-
orenaissance oder im Jugendstil erbaut. 
Alter Baumbestand und Kopfsteinpflas-
ter verleihen dem Wohngebiet einen idyl-
lischen Charakter. Wer hier wohnt, will 
nicht mehr weg. Und genau das ist das 
Problem, das den Mietern des Hauses 
Roonstraße 30 schlaflose Nächte bereitet. 
Sie alle wohnen hier seit Jahrzehnten – 
manche schon beachtliche 30 Jahre, ande-
re bringen es auf immerhin 22 Jahre. Und 
jetzt sollen sie weichen.

Das Haus Roonstraße 30 ist erkennbar 
in die Jahre gekommen. Dazu beigetra-
gen hat die Untätigkeit der Eigentümer. 
Bis auf Renovierungsarbeiten im Trep-
penhaus und notdürftige Reparaturen ist 
nichts geschehen. Und das immerhin bei 
einer Nettomiete von rund 10 € / m² für 
Wohnungen mit einer Größe von 90 m². 
Die tragenden Holzbalken sollen morsch 
sein, so morsch, dass die Decken und Bö-
den komplett geöffnet und ersetzt wer-
den müssen, behauptet die Verwaltungs-
firma des Eigentümers. Wenn eine Woh-

nung weder Decke noch Boden hat, ist 
selbstverständlich der Aufenthalt der 
Mieter nicht mehr möglich. Wenn alle 
Wohnungen ihre Decken und Böden ver-
lieren, muss die komplette Mieterge-
meinschaft das Haus verlassen. Und ge-
nau das verlangen die Eigentümer seit 
über einem Jahr.

»Wir haben hier unsere Kinder groß ge-
zogen. Und wir haben hier den größten 
Teil unseres Erwachsenenlebens ver-
bracht.  Jetzt diese Wohnung zu verlas-
sen, wäre mehr als ein Umzug, es wäre 
ein schmerzender Bruch in unserer Bio-
grafie«, entgegnet Anke Rockel. Sie lebt 
hier mit ihrem Ehemann Martin im 3. 
Stock. Ihre Söhne sind schon aus dem 
Haus, wohnen aber passenderweise im 
gleichen Viertel. Martin und Anke Rockels 
Wohnung besitzt einen gut erhaltenen 
Pitchpine-Fußboden. Die Wohnung könn-
te ein Schmuckstück sein, vermittelt im 
Moment aber eher den Eindruck eines 
düsteren Hinterzimmers. Denn bereits 
vor einem Jahr hat die Verwaltung das 
Haus mit einem Gerüst versehen und 
komplett mit Bauplanen verhängt. Vorne 
und hinten. Die Wohnung erhält so kaum 

Tageslicht. Ein Blick nach draußen ist un-
möglich. Was macht das mit Menschen, 
wenn sie komplett durch Planen vom Le-
ben draußen abgeschirmt sind? Martin 
Rockel, der häufig auch tagsüber daheim 
ist, bilanziert das vergangene Jahr bitter:

r e p o r ta g e

Jugendstilfliesen an den Wänden und 
statt der hölzernen Eingangstür eine 

provisorische Baustellenpforte aus Stahl
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 » Die Plane drückt auf die 
Psyche, wer es noch nie erlebt 
hat, kann das eigentlich gar nicht 
nachvollziehen, wie es ist, wenn Tag 
und Nacht die Fenster verhängt sind. 
Das macht was mit einem. Man weiß 
nicht mal, wie das Wetter draußen 
ist. Man hat den Anblick von Nach-
barn auf dem gegenüberliegenden 
Bürgersteig total aus dem  
Gedächtnis gestrichen.«

Belastend empfinden die Bewohner der 
Roonstraße 30, dass das Gerüst und die 
Plane bereits im Dezember 2017 aufge-
stellt wurden, seitdem aber keine Hand-
werksarbeiten in ihren Wohnungen 
stattgefunden haben. »Das ist reine Schi-
kane«, sagen die Mieter, »Man will uns 
mürbe machen, damit wir aufgeben.«

Mieter gesprächsbereit –
Verwaltung stur Die Position der Ei-

gentümer kommt radikal daher: Die 
Grundlage für den Mietvertrag würde 
nach der Sanierung fehlen, deshalb kün-
digten sie wegen mangelnder wirtschaft-
licher Verwertung. Man bot den Mietern 
Ersatzwohnungen an, sogar in der Nähe. 
Die haben sie sich auch angesehen, hätte 
ja was dabei sein können. »Sogar noch bis 
einen Tag vor Heiligabend 2018 haben wir 
welche besichtigt«, sagt Stefanie Siegl. 
»Aber die waren schlechter ausgestattet 
und lagen ungünstiger als unsere jetzi-
gen. Da half es auch nicht, dass die Ver-
waltung uns bei der Miete entgegenkom-
men wollte. Insgesamt war deren Ange-
bot unannehmbar.«

Nicht alle Mieter im Hause haben so 
starke Nerven bewiesen. Es gab auch wel-
che, die sich für eine Umzugsprämie – es 
soll sich um ca. 10.000 Euro gehandelt ha-
ben – dazu bewegen ließen, ihr Wohn-
recht aufzugeben.

»Natürlich, wenn diese Baumaßnah-
men an den Decken und Böden wirklich 
durchgeführt werden müssen, dann wol-
len wir nicht im Wege stehen. Denn wir 
sehen ja auch, dass hier viel zu reparieren 
ist. Aber man muss uns von der Notwen-
digkeit überzeugen. Wir wären letztlich 
auch bereit auszuziehen – wenn wir an-
schließend wieder zurück können. Aber 
das wollte die Gegenseite partout nicht 
garantieren. Wir haben den Eindruck, 
wenn wir erst mal draußen wären, wür-
den wir nie wieder die Chance bekom-
men zurückzukehren. Und dadurch ha-
ben sich die Fronten enorm verhärtet. 

Kommunikation findet von Seiten der 
Verwaltung gar nicht mehr statt«, sagt 
Martin Rockel.

Wie ist die Rechtslage? »Der Vermieter 
hat grundsätzlich im Ergebnis für eine Er-
satzwohnung zu sorgen, andernfalls 
müssten Mieter*innen nicht dulden. Er 
will ja schließlich auch die Baumaßnah-
men durchführen«, erläutert Andree 
Lagemann vom Rechtsberatungsteam 
von Mieter helfen Mietern. »Wie lange ein 
Auszug zumutbar ist, lässt sich nicht ge-
nerell beantworten«, sagt die erfahrene 
Juristin. »Es kommt auf die durchgeführ-
ten Maßnahmen an. Sanierungsmaßnah-
men können gut und gerne auch mal ein 
Jahr oder länger dauern. Grundsätzlich 
ist der Vermieter zwar verpflichtet, die 
Mieter nach der Sanierung wieder zu-
rückziehen zu lassen. Da ich aber schon 
andere Erfahrungen gemacht habe, kann 
ich betroffenen Mietern nur empfehlen, 
eine hohe Vertragsstrafe mit dem Ver-
mieter zu vereinbaren für den Fall, dass 
sie nicht mehr in ihre Wohnung zurück-
kehren können.«

Die Vermieterin hatte den verbliebe-
nen Mietern eine deutlich zu geringe Ab-
findung für deren freiwilligen Auszug an-
geboten. Weil die das Angebot ausschlu-
gen, wurde ihnen wegen »mangelnder 
wirtschaftlicher Verwertung« gekündigt. 
Sie sollten also ohne Entschädigung und 
Rückkehranspruch ausziehen. Die von der 
Vermieterseite angestrengte Räumungs-
klage scheiterte aber zuerst vor dem 
Amtsgericht und später auch vor dem 
Landgericht. Die Justiz hat rechtskräftig 
festgestellt, dass die Kündigungen von 
2016 nicht wirksam sind. Das gibt den 
Mietern etwas Sicherheit zurück, ande-
rerseits geht die prekäre Wohnsituation 
und der nun schon über drei Jahre dau-
ernde Konflikt ganz schön auf die Nerven. 
Stefanie Siegl sagt dazu:

 » Ich hab am Anfang ganz 
schlecht schlafen können, jetzt wird 
man langsam cooler und gelassener, 
ich finde es hat auch mit Würde zu 
tun, dass man sich nicht einfach 
rausschmeißen lässt.«

Und eine einzige Sache hat sich sogar 
zum Positiven gewandelt, berichtet Mar-
tin Rockel: »Als Hausgemeinschaft sind 
wir gut zusammengewachsen, früher 
war's so typisch Hamburg, so ›Guten Tag‹, 
›Hallo‹. Jetzt haben wir eine sehr gute 
Hausgemeinschaft und sprechen uns 
auch immer gut ab. Das ist das, was sich 
auf der positiven Seite bewegt hat.«

Starke Nerven erforderlich Statt eines 
Neujahrsgrußes wurde den Mietern Ende 
Dezember 2018 eine umfangreiche Liste 
mit Modernisierungsmaßnahmen zuge-
stellt. Ein Versuch, die Bewohner mit der 
Modernisierungskeule einzuschüchtern, 
sagt Andree Lagemann. Vielleicht  –  so 
das Kalkül der Eigentümer – kann die an-
gedrohte horrende Mieterhöhung die 
Mieter zum Auszug bewegen? Auch die-
ser Versuch schlug fehl. Und inzwischen 
haben die Mieter der Roonstraße – wie 
auch viele andere bedrohte Mieter in 
Eimsbüttel – einen Verbündeten in der 
Politik gefunden. Denn der Hamburger 
Senat beschloss für das Gebiet eine   
sogenannte Soziale Erhaltungsverord-
nung. Sie soll von Verdrängung bedrohte 
Mieter vor dem Rauswurf schützen (siehe 
Kasten).

Nun müssen alle baulichen Maßnah-
men wie Fassadendämmung, Einbau ei-
nes Fahrstuhls oder Balkonanbauten vom 
zuständigen Bezirksamt genehmigt wer-
den. Und wenn es sich um Luxusmoder-
nisierung handelt und exorbitante Mie-
terhöhungen vorgesehen sind, kann die 
Behörde nein sagen.

Bange machen 
gilt nicht. Die 
Bewohner*innen 
des Hauses 
handeln 
gemeinsam.
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Die Mieter der Roonstraße sehen jetzt 
zwar wieder optimistischer in die Zu-
kunft. Dennoch fällt ihre Zwischenbilanz 
gemischt aus. Zu viel Unruhe, zu viel 
Stress und kein Ende in Sicht, bilanziert 
Anke Rockel: »Eine gewisse Ungewissheit 
begleitet uns permanent, wir hängen in 
der Luft. Und das Doofe daran ist, man 
macht nichts mehr in der Wohnung, weil 
man nicht weiß, wie es weiter geht. Seit 
drei Jahren haben wir hier nichts mehr 
gemacht.«

Andree Lagemann von Mieter helfen 
Mietern hat in ihrer langjährigen Unter-
stützungsarbeit für Mietergemeinschaf-
ten viele vergleichbare Konfliktlagen ge-
sehen. Ihr Ratschlag: »Cool bleiben und 
Nerven bewahren. Ich weiß, das sagt sich 
so leicht. Aber solche Konfliktlagen wie 
hier in der Roonstraße können noch wei-
tere Jahre andauern. Das kann man nur 
mit einer wehrhaften Haltung und einem 
starken Zusammenhalt in der Hausge-
meinschaft durchstehen. Wer es schafft, 
die Auseinandersetzung mit dem Ver-
mieter als Unbill des Alltags zu sehen, ist 
gut gewappnet, diese Zumutungen ge-
sund zu überstehen.«

Vor 30 Jahren, als das Ehepaar Rockel in 
die Eimsbütteler Roonstraße einzog, gab 
es schon einmal einen Konflikt mit dem 
damaligen Vermieter. Es war ein Konflikt 
der eher heiteren Art: »Es war das Jahr 
1992, als wir einziehen wollten, der Ver-
trag lag uns schon unterschriftsreif vor. 
Doch der Vermieter mochte keinen Mie-
ter mit Bart. Mein Mann musste sich ra-
sieren, sonst hätten wir die Wohnung 
nicht gekriegt.« erinnert sich Anke Rockel.

Eine Art Wunderwaffe auf 
Seiten der Mieter: Die Soziale 
Erhaltungsverordnung

Die Verordnung wird als regulie-
rendes Instrument eingesetzt, um 
Aufwertungs- und Verdrängungs-
tendenzen entgegenzuwirken. Der 
Eigentümer muss sich Sanierungen, 
Modernisierungen, Um-und Anbau-
ten, Umnutzung von Wohn- in Ge-
werberaum, Zusammenlegung oder 
Teilung von Wohnungen genehmigen 
lassen. Im Bezirksamt wird geprüft, 
ob die Vorhaben sich nachteilig auf 
die Zusammensetzung der Bevölke-
rung auswirken könnten. Daneben 
erhält die Stadt im Geltungs bereich 
ein allgemeines Vorkaufsrecht beim 
Verkauf von Mietshäusern. 

Modernisierung nach Alsterdorfer 
Landart Hier sollen demnächst die Miet-
einnahmen verdoppelt werden: Alster-
dorfer Mietshaus aus den 1950er Jahren.
Preiswert? Der langjährige Mieter Hans B. 
(Name von der Redaktion geändert ) wird 
bei diesem Wort wütend. Rund 6 € / m² 
kalt hat er zuletzt für seine Wohnung be-
zahlt, aber jetzt will sein Vermieter dem-
nächst das Doppelte haben – wegen an-
geblicher Modernisierung. »Seit mehr als 
eineinhalb Jahrzehnten wohne ich hier 
mit meiner Familie. Die wechselnden Be-
sitzer haben bei meinen zahlreichen Be-
schwerden keinen Finger gerührt. Die 
Fenster sind undicht, die Stromleitungen 
lebensgefährlich veraltet, die Türen nur 
noch ein Schatten ihrer selbst. Alles ma-

rode!« Das Haus selbst stand noch bis En-
de 2017 unter dem Schutz der Sozialbin-
dung, was Spekulationen ausschloss. 
Mittlerweile befindet es sich im Besitz der 
Immobilienfirma Köhler & von Bargen. 
Und die schickten Familie B. einen Tag vor 
Heiligabend eine gepfefferte Modernisie-
rungsankündigung ins Haus. Die haben 
mir kein Frohes Fest gewünscht, die droh-
ten mir 116 Prozent Mieterhöhung an«, 
empört sich Hans B. »Die wollen mir den 
Ersatz aller kaputten Fenster und Türen 
als Modernisierung verkaufen. Und dann 
wollen sie die gut funktionierende Wär-
medämmung rausreißen und durch eine 
doppelt so dicke ersetzen. Reine Geld-
schneiderei. Und jetzt soll ich auf einmal 
einen sauteuren Balkon erhalten – kein 
Mensch hat mich bisher je gefragt, ob ich 
einen Balkon haben will.« Hans B. ist ver-
ärgert, aber auch angriffslustig. »Was die 
da an absurden Modernisierungsmaß-
nahmen zu Papier gebracht haben, zer-
pflücke ich denen in der Luft. Fast alles ist 
Reparatur und Instandsetzung und dafür 
gibt’s keinen Cent.« Hans B. wird von Ju-
rist*innen von Mieter helfen Mietern ver-
treten und auch die sehen gute Chancen, 
die maßlosen Mietpreisvorstellungen 
von Köhler & von Bargen auf ein erträgli-
ches Maß zurechtzustutzen. Alsterdorf 
galt lange als ein ruhiges, citynahes und 
noch einigermaßen erschwingliches 
Wohnquartier. Durch seine Struktur mit 
zahlreichen kleineren Wohnanlagen und 
dem üppigen Grün links und rechts der 
Alster ist es ein beliebtes Wohngebiet. Bis-
her galt der Stadtteil aber nicht als Hot-
spot der Gentrifizierung. Möglicherweise 
ändert sich das gerade.

Rainer Link, Fotos: Henning Scholz �

In der Bodelschwinghstraße in Alsterdorf kann man ruhig, 
entspannt und noch einigermaßen preiswert wohnen.

In der Nachbarschaft hat die unerwünschte 
Modernisierung bereits begonnen.
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Wohnungsnot und Mietenexplosion

Mietendeckel in Berlin und Hamburg – geht das?
In der juristischen Fachliteratur wird diskutiert, ob einzelne Bundesländer wie der Stadtstaat Hamburg das Recht  
haben, im Wohnungswesen eigene Gesetze zu erlassen, zum Beispiel eine grundsätzliche Obergrenze von Mieten bei 
Neuvermietung und Mieterhöhung. Können und sollten Landesregierungen einen solchen Mietendeckel erlassen, um  
der Mietenexplosion etwas entgegen zu setzen?

Der Republikanische Anwältinnen- und 
Anwälteverein (RAV) hatte in Berlin am 
6. März 2019 zur Fachveranstaltung »Mie-
tendeckel, geht das?« geladen. MhM-Ge-
schäftsführerin Sylvia Sonnemann traf 
Rechtsanwalt Benjamin Raabe vom Ar-
beitskreis Mietrecht im RAV und fragte 
nach, ob ein Mietendeckel nötig und 
möglich ist.

MhM: Sie waren zuletzt im 
November 2018 als Sachverständiger 
zur Mietpreisbremse gefragt. Nun gibt 
es verschärfte Regeln bei der Mietpreis-
bremse – genügt das, um die Woh-
nungsnot zu bremsen?

Raabe: Das Wohnungsthema ist die so-
ziale Frage unserer Zeit. Die Mietpreis-
bremse ist zwar auf dem Papier verbes-
sert, aber noch immer kaum praxistaug-
lich. Außerdem ist sie genauso wie die 
Grundmietenerhöhung an die ortsübli-
che Vergleichsmiete gekoppelt. Diese 
steigt in den letzten Jahren weit stärker 
als Lebenshaltungsindex und Lohnni-
veau. Die Mietrechtsänderung wird die 
Mietenexplosion nicht stoppen können.

In Hamburg wird seit einigen Jahren 
wieder stärker gebaut, dennoch steigen 
die Mieten immer weiter. Wa rum funk-
tioniert die viel beschworene Selbsthei-
lung des Marktes nicht?

Der Abbau des öffentlichen Sektors der 
Wohnraumbewirtschaftung, die Ab-
schaffung der Wohnungsgemeinnützig-
keit und Anfang der 90er der Einstieg in 
den Ausstieg des Sozialwohnungsbaus 
rächen sich nun. Der Zuzug in die Zentren 
erhöht den Druck auf die Wohnungs-
märkte. In den letzten Jahrzehnten wur-
de zu wenig gebaut. Ich bezweifle, ob die 
alleinige Fokussierung auf den Neubau 
die derzeitigen Probleme am Wohnungs-
markt lösen werden. Private Investoren 
haben Interesse an einem möglichst ho-
hen Gewinn. Da lohnt sich die Errichtung 
preiswerten Wohnraums nicht. So ist es 
nicht verwunderlich, dass bundesweit 
ein Großteil des neuen Wohnraums in 
Form von Einfamilienhäusern und Eigen-
tumswohnungen entsteht.

Welche Regularien versprechen  
denn eine Preisdämpfung auf dem 
Wohnungsmarkt und was halten Sie 
den Unkenrufern entgegen, dass Miet-
preisbegrenzungen ein Investitions-
hemmnis für den Markt sind?

Die Geschichte beweist, dass mieter-
schützende Regularien kein Investitions-
hemmnis sind. Das Problem der Woh-
nungsknappheit ist kein neues, allerdings 
waren Staat und Gesellschaft früher viel 
eher bereit, in den Markt zum Schutze der 
Wohnenden einzugreifen.

 » Es gibt in den letzten 100 Jahren 
in Deutschland wenig Zeiträume, 
in denen der Mieterschutz und die 
Mietenregulierung so schwach 
waren wie heute und dennoch wurde 
zuletzt zu wenig gebaut.

Andersherum gerade in Zeiten großer 
Wohnungsnot wie nach den beiden Welt-
kriegen gab es eine starke Preisregulie-
rung, sogar einen Preisstopp, und trotz-
dem wurde viel gebaut. Gerade in den 
50er Jahren musste und wurde viel zer-
störter Wohnraum wieder aufgebaut.

Angesichts des zögerlichen Reform-
willens der Bundesregierung zur Miet-
preisbegrenzung habe ich mich über 
den Aufsatz von Peter Weber in der  
Juristenzeitung gefreut, der meint, die 
Landesregierungen könnten selbststän-
dig einen Mietendeckel beschließen. 
Was hat es damit auf sich?

Peter Weber hat überzeugend dar-
gelegt, dass der Landesgesetzgeber –  
neben dem sozialen bürgerlich-rechtli-
chen Mietrecht – im öffentlichen Recht 
Regelungen zum Mietpreis treffen kann.  
Hinter dem Schlagwort »Mietendeckel« 
verbirgt sich zunächst nichts anderes als 
die Zuständigkeit der Landesgesetz geber, 
im Bereich der Miethöhe Regelungen  
zu treffen.

In Berlin scheinen sie schon weiter 
in der Diskussion. Ist diese Idee nach 
Ihrer Auffassung juristisch tragfähig?

Ich meine ja. Im Rahmen der Föderalis-
musreform 2006 wurde der Bereich des 
Wohnungswesens aus der sogenannten 
Konkurrierenden Gesetzgebung heraus-
genommen; es kann seither der Landes-
gesetzgeber tätig werden. Das Woh-
nungswesen betrifft sämtliche Regelun-
gen, die sich aus sozialen Gründen auf 
privaten Wohnzwecken dienende Gebäu-
de beziehen. In Abgrenzung zu der Son-
dermaterie Bodenrecht ist hier nicht die 
bauliche Nutzung von Grundstücken zu 
Wohnzwecken, sondern es sind Regelun-
gen der Bewirtschaftung von Wohnge-
bäuden und Wohnraum gemeint. Dem 
Staat ist es auf dem Gebiet des Woh-
nungswesens möglich, in die Rechte des 
Eigentümers von Wohnraum unter stren-
ger Wahrung des Verhältnismäßigkeits-
grundsatzes einzugreifen, wenn dies für 
die Versorgung der Bevölkerung mit 
Wohnraum erforderlich ist. Deshalb kom-
men aus meiner Sicht auch mietpreis-
rechtliche Beschränkungen auf Landese-
bene in Betracht.

weiter Seite 10

Rechtsanwalt Benjamin Raabe vom 
Arbeitskreis Mietrecht im RAV
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Ist das jetzt eine exotische Minder-
meinung oder lässt sich damit Woh-
nungs- und Mietenpolitik machen?

Der wissenschaftliche Dienst des Bun-
destages hat sich in zwei Stellungnah-
men gegen die Zulässigkeit des Mieten-
deckels ausgesprochen. Auf unserer Ta-
gung am 6. März 2019 waren neben dem 
von mir erwähnten Peter Weber Fachleu-
te aus Politik, Gerichtsbarkeit und Ver-
bänden angereist. Wir haben drei Stun-
den über das Ob und das Wie einer lan-
desrechtlichen Regelung diskutiert. Tat-
sächlich ging der weit überwiegende Teil 
der anwesenden Jurist*innen von der Zu-
lässigkeit aus, Mietpreisbegrenzungen 
auf Landesebenen einzuführen.

Wird die Berliner Bausenatorin 
Lompscher von den LINKEN, einen Mie-
tendeckel erlassen oder schaut man 
jetzt erst mal nach Hamburg?

In Berlin prüft die Senatorin für Bau- 
und Wohnungswesen Lompscher derzeit, 
ob der Deckel eingeführt werden soll oder 
nicht. Dagegen regt sich natürlich Wider-
stand. Es wird davon gesprochen, dass 
der Sozialismus wieder eingeführt wer-
den soll. Der Senat will es eigentlich auch, 
zögert aber noch und will weitere Stel-
lungnahmen von Expert*innen zur Frage 

des »Obs« einholen. Der Berliner Senat 
sollte den Mut haben und eine entspre-
chende Regelung einführen.

Wie könnte der Deckel genau aus-
sehen und wie positioniert sich die Ber-
liner SPD – könnte die Hamburger SPD 
von ihr ermutigt werden?

Die SPD hat für Berlin vorgeschlagen, 
dass Höchstgrenzen für Bestands-, aber 
auch Wiedervemietungsmieten festge-
legt werden, deren Höhe anhand sozialer 
Kriterien zu bestimmen wäre. Neubau-
ten sollen ausgenommen werden und die 
Regelung soll zeitlich begrenzt sein. Ein 
Verstoß soll mit Bußgeldern geahndet 
werden. Denkbar wäre es aber auch, feste 
Mieten orientiert an der ortsüblichen 
Vergleichsmiete festzusetzen oder aber 
auch in Anlehnung an § 5 Wirtschafts-
strafgesetz die Mieten bei einem be-
stimmten Prozentsatz über der ortsübli-
chen Vergleichsmiete zu deckeln. Selbst-
verständlich müsste hier jeweils die Ver-
einbarkeit mit materiellem Verfassungs-
recht, insbesondere Art. 14 Grundgesetz 
(Eigentumsgarantie) geprüft werden.

Berlin und Hamburg sind bei der 
Frage der Wohnungsnot aufgrund der 
Mietenexplosion besonders gefordert. 
Aus Mietersicht hätte die Hamburger 
Regierung nach dem Debakel bei der 
misslungenen Einführung der Miet-
preisbremse Grund etwas gut zu  
machen.

Der Mut sollte sich lohnen. Bei jeder Re-
gulierung der Miethöhe oder anderer 
Bestandteile des Wohnens wurde bisher 
nach dem Verfassungsgericht gerufen. 
Regelmäßig ohne Erfolg für die Eigentü-
merseite, erinnert sei an die Verfassungs-
gerichtsentscheidung zur Einführung der 
Mieterhöhung auf die ortsübliche Ver-
gleichsmiete verbunden mit einer Kündi-
gungsbeschränkung.

Der Landesgesetzgeber kann Regelun-
gen zur Miethöhe auf dem Gebiet des öf-
fentlichen Rechts treffen.

 » Will die Politik tatsächlich die 
Mieten begrenzen, dann kann und 
sollte sie es tun.«

Danke, Herr Raabe, für das Interview 
und das schöne Schlusswort!

Berliner Volksbegehren

Enteignung großer Wohnungsunternehmen
Der Wohnungsmarkt ist trotz einiger 

Regulierungen nicht in der Lage, Mie-
ter*innen vor allem in den großen Städ-
ten mit bezahlbarem Wohnraum zu ver-
sorgen. In Berlin hat sich eine Initiative 
gebildet, die den Wohnungsmarkt nicht 
länger nur privaten Investoren überlas-
sen will. Das im April 2019 in Berlin initi-
ierte Volksbegehren hat zum Ziel, eine 
Enteignung von Wohnungsunternehmen 
mit Gewinnerzielungsabsicht, die in Ber-
lin mehr als 3.000 Wohnungen besitzen. 
Grundlage dafür könne Artikel 15 des 
Grundgesetzes sein. Dort heißt es: 
»Grund und Boden, Naturschätze und 
Produktionsmittel können zum Zwecke 
der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, 
das Art und Ausmaß der Entschädigung 
regelt, in Gemeineigentum oder in ande-
re Formen der Gemeinwirtschaft über-
führt werden.« Nach derzeitigem Stand 

würde ein solches Gesetz in Berlin fünf 
Gesellschaften betreffen, unter anderem 
die Deutsche Wohnen, die Vonovia und 
Akelius. Insgesamt geht es in Berlin um 
etwa 190.000 Wohnungen, ca. 10 Prozent 
des gesamten Wohnungsbestandes. Die 
Initiatoren des Volksbegehrens erhoffen 
sich von einer Kommunalisierung dieser 
Wohnungsbestände einen deutlichen Ef-
fekt zur Erhaltung preiswerten Wohn-
raums. Dieser könne sich preisdämpfend 
auch auf den dortigen Mietenspiegel und 
damit das gesamte Mietniveau auswir-
ken. Eine Idee auch für Hamburg?! Am 
6. April 2019 fand die Initiative auf bun-
desweiten Demos gegen hohe Mieten 
und Verdrängung zahlreiche Sympathi-
sant*innen.

Weitere Infos unter 
www.dwenteignen.de
Eve Raatschen �

Die Berliner Bausenatorin Lompscher 
zeigte sich bei ihrem Besuch (auf dem 

Bild mit Geschäftsführerin Sonnemann) 
im Februar 2019 in Hamburg reform

bereit – auf den Umgang mit dem 
Volksbegehren und dem Mietendeckel 

darf man gespannt sein.
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Mietrecht

Neues Modernisierungsrecht ab 2019
Seit dem 1.1.2019 ist das Recht zur Mieterhöhung nach Modernisierung verändert. Zu den wesentliche Neu regelungen 
zählen die Herabsetzung der Modernisierungsumlage von 11 auf 8 Prozent der entstandenen Kosten sowie die Einfüh-
rung einer Kappungsgrenze von Modernisierungsmieterhöhungen von 2 bzw. 3 € / m².

Welche Auswirkungen die Neuerun-
gen des  sogenannten Mietrechtsanpas-
sungsgesetzes haben, lässt sich am bes-
ten anhand eines Falles nachvollziehen: 
Die 60 m² Wohnung von Herrn Messner 
aus Winterhude wird mit einer Gasther-
me beheizt, die zwar funktioniert aber 
bereits 20 Jahre alt ist, die doppelverglas-
ten Fenster wurden in den 1970er Jahren 
eingebaut. Im Dezember 2018, also noch 
vor Inkrafttreten der neuen Regelungen 
erhält Herr Messner eine Ankündigung 
seines Vermieters.

Modernisierungsfall zwischen neuem 
und altem Recht »Wir werden in Ihrer 
Wohnung eine neue Gastherme einbau-
en, die effizienter arbeitet als die alte. 
Heizkörper und Leitungen müssen er-
neuert werden. Die Fenster Ihrer Woh-
nung werden gegen neue isolierverglaste 
Fenster mit einem besseren Dämmwert 
ausgetauscht. Die Arbeiten finden in der 
dritten Aprilwoche 2019 statt. Insgesamt 
werden Kosten in Höhe von 12.000 Euro 
für die Heizanlage und 10.000 Euro für 
die Fenster entstehen. 11 Prozent dieser 
Kosten betragen 2.420 Euro, dies führt zu 
einer Mieterhöhung in Höhe von abge-
rundet monatlich 200 Euro. Die geplante 
Dämmung der Fassade werden wir erst 
im Jahre 2020 durchführen.«

Sowohl der Einbau einer energiespa-
renden Gastherme als auch der Einbau 
von Fenstern mit besseren Dämmwerten 
stellen grundsätzlich eine Modernisie-
rungsmaßnahme dar. Herr Messner ist 
verpflichtet, die Maßnahme zu dulden 
und dafür auch eine Mieterhöhung zu 
zahlen. Die Höhe richtete sich im Jahr 
2018 noch nach der alten Vorschrift des 
§ 559 BGB, 11 Prozent der modernisie-
rungsbedingten Kosten sind als Erhö-
hung auf die Jahresmiete umlegbar. Wä-
ren die Fenster marode gewesen, hätte 
der Vermieter ersparte Reparaturkosten 
bei der Berechnung der Mieterhöhung 
abziehen müssen. Im Beispielsfall wäre 
nichts abzuziehen, da sowohl Fenster als 
auch Heizung noch funktionierten. Die 
Berechnung der Mieterhöhung des Ver-
mieters ist daher nach altem Recht grund-
sätzlich korrekt.

Niedrigere Umlage 2019 Hätte Herr 
Messner die Ankündigung erst im Januar 
2019 erhalten, dürften lediglich 8 Prozent 
der modernisierungsbedingten Kosten 
als Mieterhöhung umgelegt werden. Die 
mögliche Mieterhöhung für Herrn Mess-
ner würde sich daher auf monatlich 
146,66 Euro reduzieren.

Ferner hätte der Vermieter eine Kap-
pungsgrenze zu beachten. Ab 1. Januar 
2019 gilt nicht nur die Reduzierung auf 
8 Prozent, sondern darüber hinaus die 
Regelung, dass sich die Miete aufgrund 
von Modernisierungsmaßnahmen inner-
halb von sechs Jahren nicht um mehr als 
3 € / m² erhöhen darf. Beträgt die monat-
liche Nettokaltmiete vor der Maßnahme 
weniger als 7 € / m² , reduziert sich die Er-
höhung auf maximal 2 € / m² .

Kappung Zahlt Herr Messner vor der 
Maßnahme 6,50 Euro netto kalt, dann 
darf die angekündigte Mieterhöhung 
maximal 120,00 Euro (60 m² × 2 €) betra-
gen. Hätte Herr Messner schon eine Net-
tokaltmiete von 7 Euro oder mehr gehabt, 
dann lägen die 146,66 Euro (60 m² × 3 = 
180 €) innerhalb der Kappungsgrenze.

Auch die angekündigte Fassadendäm-
mung ist grundsätzlich eine Modernisie-
rung, die zu einer Mieterhöhung berech-
tigt. Führt der Vermieter wie geplant die 
Dämmung 2020 durch, ist eine weitere 
Mieterhöhung aber nicht mehr möglich, 
weil mit der ersten Modernisierung die 

Kappungsgrenze schon ausgeschöpft 
wurde. Ist das nicht der Fall, ist unter Um-
ständen nur eine reduzierte Mieterhö-
hung möglich.

Wann gilt das neue Recht? Stichtag für 
die Geltung des neuen Gesetzes ist der 
Zugang der Modernisierungsankündi-
gung. Ist die Ankündigung bereits im De-
zember 2018 zugegangen, ist altes Recht 
anwendbar, auch wenn die Mieterhö-
hung in 2019 erfolgt. Denn es kommt auf 
das Datum der Ankündigung an.

Abweichend von diesem Grundsatz 
kommt es auf den Zugang der Mieterhö-
hung an, wenn die Ankündigung im Jahr 
2018 nicht ordnungsgemäß erfolgt war. 
Denn eine Modernisierungsankündi-
gung muss nach § 555c BGB dem Mieter 
Art und Umfang der Maßnahme benen-
nen und den voraussichtlichen Beginn 
und die voraussichtliche Dauer der Maß-
nahme sowie die voraussichtlichen zu-
künftigen Betriebskosten ankündigen. 
Herrn Messner wurden keinerlei Details 
angekündigt, es fehlt u. a. an der Mittei-
lung des Standorts der Heizkörper, der 
neuen Leitungen und auch der neuen 
Gastherme. Eine zeitliche Dauer wurde 
ihm ebenfalls nicht genannt. Die bloße 
Mitteilung, in der letzten Aprilwoche 
würden die Arbeiten ausgeführt, sagt 
nichts darüber aus, wie lange in seiner 
Wohnung gearbeitet werden soll. Die An-
kündigung im Dezember 2018 entsprach 
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daher nicht den gesetzlichen Vorgaben. 
Für Herrn Messner heißt das, dass er sich 
auf die neue gesetzliche Regelung beru-
fen kann und für seine Mieterhöhung das 
neue Gesetz mit der Begrenzung auf 
8 Prozent und der Kappungsgrenze von 
2 oder 3 € / m² gelten wird.

Viele Vermieter*innen haben im De-
zember 2018 noch schnell Modernisie-
rungsankündigungen losgeschickt, die 
häufig schlecht gemacht sind und nicht 
den gesetzlichen Vorgaben entsprechen. 
Auch Mieter*innen, die bereits 2018 eine 
Ankündigung erhalten haben, sollten da-
her das Ankündigungsschreiben in der 
Beratung überprüfen lassen. 

Vereinfachtes Verfahren Für Moderni-
sierungen, die maximal 10.000 Euro kos-
ten, können Vermieter seit dem 1.1.2019 
ein vereinfachtes Verfahren wählen: Der 
Vermieter muss in der Ankündigung mit-
teilen, dass er sich auf das vereinfachte 

Verfahren beruft. Seine Vorteile: Er muss 
die voraussichtliche Höhe von neu entste-
henden Betriebskosten nicht angeben 
und ein Härteeinwand des Mieters gegen 
die Modernisierungsmieterhöhung auf-
grund mangelnder finanzieller Leistungs-
fähigkeit ist nicht möglich. Ferner muss 
der Vermieter bei der Mieterhöhung 

30 Prozent der Modernisierungskosten 
als ersparte Instandhaltung abziehen – 
das kann für ihn von Vorteil sein, wenn 
der Instandsetzungsanteil eigentlich hö-
her gelegen hätte. Er muss die 30 Prozent 
allerdings auch dann abziehen, wenn gar 
keine Instandsetzung erforderlich gewe-
sen wäre – ein kleiner Vorteil für die Mie-
ter*innen. Das vereinfachte Verfahren 
kann nicht zusätzlich zu einer »norma-
len« Modernisierungsmieterhöhung ge-
nutzt werden. Die Kosten sämtlicher Mo-
dernisierungsmaßnahmen der letzten 
fünf Jahre werden auf den Maximalbe-
trag von 10.000 Euro angerechnet.

Man darf bezweifeln, ob das »verein-
fachte Verfahren« seinem Namen ge-
recht wird. Bis zum Redaktionsschluss 
tauchte bei MhM in der Beratung noch 
keine entsprechende Ankündigung auf. 

Eve Raatschen �

Ich habe im März 2019 eine 1970 ge-
baute 70 m² große Wohnung in der 
Max-Brauer-Allee zu einer Nettomiete 
von 13 € / m² angemietet. Im Mietvertrag 
steht, dass die ortsübliche Vergleichs-
miete aufgrund einer Modernisierung 
um mehr als 10 Prozent überschritten 
wird. Offenbar sind in der Wohnung die 
Elektrik erneuert, Wände und Decken 
frisch gestrichen, Türen und Fenster la-
ckiert und der Holzfußboden abgeschlif-
fen worden. Im Badezimmer wurde eine 
neue Dusche eingebaut. Vor 1 – 2 Jahren 
wurde die Fassade gedämmt und die 
Fenster ausgetauscht. Kann ich etwas 
gegen die teure Miete tun?

Gemäß § 556d BGB i.V. mit der Hambur-
ger Mietpreisbegrenzungsverordnung 
darf bei einer Neuvermietung die ortsüb-
liche Vergleichsmiete nicht um mehr als 
10 Prozent überschritten werden. Mit ei-
ner Miete von 13 € / m² liegt sie um ca. 100 
Prozent über der ortsüblichen Vergleichs-
miete. Der Gesetzgeber hat zum 1.1.2019 
Vermieter verpflichtet, Mietern mitzutei-
len, aus welchem Grund er die ortsübli-
che Vergleichsmiete überschreitet. Dazu 
genügt es gemäß § 556g Abs. 1a BGB, dass 
der Vermieter wie in Ihrem Fall den Aus-
nahmegrund Modernisierung nennt.

Ihr Vermieter kann die Kosten für Mo-
dernisierungen, die in den letzten drei 
Jahren vor Abschluss des Mietvertrages 
durchgeführt wurden, geltend machen, 
und zwar so, wie er auch im laufenden 

Mietverhältnis die Miete wegen Moderni-
sierung gemäß § 559 BGB erhöhen kann. 
D. h. 11 Prozent bzw. ab dem 1.1.2019 8 Pro-
zent der Modernisierungskosten dürfen 
auf die Jahresmiete umgelegt werden. 
Wichtig sind folgende Punkte: Instand-
haltungskosten kann der Vermieter nicht 
auf die Mieter umlegen, und dazu gehö-
ren Malerarbeiten sowie das Abschleifen 
des Holzfußbodens. Die bisher ersichtli-
chen Modernisierungsmaßnahmen dürf-
ten kein Überschreiten der ortsüblichen 
Vergleichsmiete von 5 bis 6 € / m² recht-
fertigen.

Sie sollten daher nun von Ihrem Recht 
auf Auskunft gemäß § 556g Abs. 3 BGB 
Gebrauch machen und den Vermieter 
fragen, welche Modernisierungen mit 
welchem Umfang und Kosten er geltend 
macht. Fragen Sie bei Ihren Nachbarn, ob 
und in welcher Höhe es eine Mieterhö-
hung wegen der Wärmedämmung und 
dem Fensteraustausch gab. Da Sie eine 
Senkung der Miete auf das zulässige Maß 
erst ab einer Rüge der Miethöhe verlan-
gen können, sollten Sie schnell handeln.

Mein Vermieter möchte meine Woh-
nung verkaufen. Dafür will er die ge-
samte Wohnung von innen fotografie-
ren und die Fotos für eine Anzeige im In-
ternet nutzen. Muss ich das dulden?

Nein, Sie müssen nicht dulden, dass Ih-
re Wohnung von innen fotografiert wird. 
Sie haben ein Recht auf Privatsphäre, das 
sich aus den grundgesetzlich geschütz-

ten Rechten wie dem Allgemeinen Per-
sönlichkeitsrecht (Art. 2 GG) und dem 
Recht auf die Unverletzlichkeit der Woh-
nung (Art. 13 GG) ergibt. Durch das Foto-
grafieren und vor allem die Veröffentli-
chung im Internet würde Ihre Privatsphä-
re erheblich betroffen werden. Zwar hat 
Ihr Vermieter ebenfalls ein grundgesetz-
lich geschütztes Recht, das Eigentums-
recht gemäß Art. 14 GG, das ihm das Recht 
gibt, sein Eigentum zu verwerten. Dieses 
Verwertungsrecht ist jedoch durch Ihre 
Ablehnung, in Ihrer Wohnung zu fotogra-
fieren, nur wenig betroffen. Denn der Ver-
mieter hat die Möglichkeit, in seiner Ver-
kaufsanzeige den Grundriss und Aussen-
aufnahmen der Wohnung bzw. des Ge-
bäudes aufzunehmen. Mit dieser Argu-
mentation hat auch das Amtsgericht 
Steinfurt, Urteil v. 10.4.2014 – 21 C987/13, 
festgestellt, dass ein Mieter das Anferti-
gen von Fotos der Innenräume für ein 
Verkaufsangebot nicht dulden muss.

Modernisierung kann strapaziös aber 
nicht mehr unbegrenzt teuer sein.

s i e  f r a g e n – w i r  a n t w o r t e n

Sabine Weis, Juristin und 
MhMExpertin für Mietrecht
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Interview mit Dr. Hans-Jochen Vogel

Bodenpreise treiben die Mietpreise in die Höhe
Der SPD-Politiker ist inzwischen 93 Jahre alt, aber immer noch politisch aktiv. Seit vielen Jahren engagiert er sich 
für eine sozial gerechte Bodenpolitik. Denn von den exorbitant steigenden Grundstückspreisen in Deutschland profi-
tieren allein die Grundstückseigentümer. Bei einem Verkauf ihrer Immobilien streichen sie die Gewinne ein, nicht ein-
mal Steuern müssen sie darauf zahlen, wenn sie die Spekulationsfrist von zehn Jahren einhalten. Die Kosten für die 
Infrastruktur der Städte, also die Kosten für den öffentlichen Nahverkehr, Theater und Kindergärten zahlt hingen die 
Allgemeinheit. Diese »leistungslose Bodenwertsteigerung« zugunsten weniger und zulasten vieler möchte 
Dr. Hans-Jochen Vogel abschaffen. MhM fragte ihn nach seinen Ideen, das Wohnen sozial gerechter zu gestalten.

MhM: Alle klagen über zu hohe 
Mietpreise. Welche Ursachen sind Ihrer 
Auffassung nach dafür maßgeblich 
verantwortlich?

Dr. Vogel: Maßgebend für die ständige 
Zunahme der Mietpreise ist die perma-
nente Steigerung der Baulandpreise. Sie 
haben bundesweit von 1962 bis 2017 um 
2.300 Prozent und beispielsweise in Mün-
chen von 1950 bis 2017 um 39.400 Prozent 
zugenommen. 2017 wurde eigentlich nur 
über das Mietpreisproblem diskutiert. Ich 
habe deshalb an die eigentlichen Ursa-
chen erinnert.

Wem nutzt die bisherige deutsche 
Bodenpolitik? Inwieweit profitieren die 
Eigenheimbesitzerinnen davon?

Sie nutzt im Grunde den Immobilien-
spekulanten. Den Eigenheimbesitzern 
schadet sie vom Zeitpunkt des Eigen-
tumserwerbs nicht mehr. Die Mieter sind 
vor allem die Leidtragenden.

Wie kann eine Begrenzung der 
Grundstückspreise aussehen, die ver-
fassungsrechtlichen Bedenken 
stand hält?

Sie muss einer Tatsache Rechnung tra-
gen, die das Bundesverfassungsgericht 
schon 1967 in der Begründung einer Ent-
scheidung festgestellt hat: Dass nämlich 
Grund und Boden nicht eine beliebige 
Ware, sondern unvermehrbar und unver-
zichtbar sind. Deshalb können sich neue 
Regelungen stärker am Allgemeinwohl 
orientieren und die Regeln des Marktes 
stärker in den Hintergrund rücken. Kon-
kret geht es dabei um die Erleichterung 
des Grunderwerbs zu festgelegtem 
Höchstpreis durch die Kommunen und 
um die verstärkte Errichtung von Miet-
wohnungen auf diesen Grundstücken. 
Sie sollen auch nicht mehr weiter veräu-
ßert, sondern nur im Wege des Erbbau-
rechts mit bestimmten Auflagen und Be-
grenzungen weitergegeben werden.

Sie haben bereits 1972 ein Boden-
reformgesetz vorgeschlagen. Welche 
Vision hatte das Gesetz? Warum konn-
ten Sie das Gesetzesvorhaben nicht 
durchsetzen? Ist es heute noch aktuell?

Einem verstärkten Baulandpreisan-
stieg stand ich schon Anfang der siebzi-
ger Jahre als Oberbürgermeister und 
dann als Bundesbauminister gegenüber. 
Als solcher habe ich noch vor meinem 
Wechsel in das Bundesjustizministerium 
den Entwurf einer Novelle zum Bundes-
baugesetz ausarbeiten lassen, der von 
der Bundesregierung im August 1974 in 
das Gesetzgebungsverfahren einge-
bracht wurde. Er orientierte sich schon an 
den Grundgedanken des Bundesverfas-
sungsgerichtes, ging aber nicht so weit 
wie meine heutigen Vorschläge.

 » Allerdings enthielt er eine 
Bestimmung über den sogenannten 
Planungsgewinnausgleich, also 
über die Abschöpfung leistungs -
loser Bodenpreisgewinne.

Damit sollte auch dem Gerechtigkeits-
gedanken Rechnung getragen werden, 
dass der Eigentümer nicht nur bei Eingriff 
der öffentlichen Hand in sein Eigentum 
Entschädigung erhält, sondern auch sei-
nerseits der Allgemeinheit den Gewinn 
zuführen muss, der ihm durch Entschei-
dungen oder Aktivitäten – also zum Bei-
spiel durch die Erteilung von Baurecht 
und durch Infrastrukturmaßnahmen, die 
seinem Grundstück zugutekommen –  
zufließt. Diese Gewinnabgabe ist schon 
im Entwurf der Bundesregierung auf 
Drängen des damaligen Koalitionspart-
ners FDP auf 50 Prozent gesenkt und so-
dann während der weiteren Beratungen 
im Bundestag und im Bundesrat gänzlich 
aus dem Entwurf gestrichen worden. 
Jetzt habe ich diese Abgabe wieder auf-
gegriffen.

In Hamburg gibt es seit ein paar 
Jahren den  sogenannten Drittelmix, 
wenn größere Gebiete in der Stadt neu 
entwickelt werden: ein Drittel Sozial-
wohnungen, ein Drittel Eigentum sowie 
ein Drittel Mietwohnungen ohne Preis-
bindung. Reicht dieses Instrument aus 
Ihrer Sicht?

Das sind erfreuliche Maßnahmen, die 
in jüngster Zeit auch von der Landes-
hauptstadt München in einem Teilbe-
reich ergriffen worden sind. Für die Be-
friedigung des gegenwärtigen und des 
künftigen Bedarfes an Mietwohnungen 
werden sie aber nicht ausreichen. Dafür 
bedarf es der von mir bereits zur 3. Frage 
genannten weiterreichenden Schritte.

MhM-Juristin Andree Lagemann 
stellte für MhM die Fragen. Wir danken 
Herrn Dr. Vogel für die freundliche und 
engagierte Auskunft.

SPDPolitiker Dr. HansJochen Vogel



14 MhM Mietraum² 1.2019

Keine Warmwasserberechnung nach 
Rechenformel ln den meisten Gebäuden 
wird das warme Wasser für die Heizung 
und das warme Wasser zum Duschen 
und Waschen mit demselben Heizkessel 
erzeugt. Bei solchen sogenannten ver-
bundenen Anlagen muss der Anteil der 
Energie, der für das Verbrauchswasser 
benötigt wird, seit 2014 mit einen Wär-
memengenzähler erfasst werden. Vorher 
genügte es, den Warmwasserkostenan-
teil auf der Basis von Warmwassermen-
gen mit Rechenformeln aus der Heizkos-
tenverordnung herauszurechnen. Die Er-
gebnisse solcher Berechnungen wurden 
mit zunehmend besserer Isolierung der 
Gebäudehüllen immer ungenauer. Bei 
Neubauten oder nachträglich wärmege-
dämmten Gebäuden mit relativ gerin-
gem Bedarf an Heizenergie kann der 
Warmwasseranteil schon mal deutlich 
über der Hälfte des Gesamtenergiebe-
darfes liegen. Das berücksichtigen die al-
ten Formeln nicht. Daher schreibt die 
neue Vorschrift des § 9 Abs. 2 HeizV vor, 
die Wärmemengen zu messen. Eine Aus-
nahme gilt, wenn die Wärmemengen-
messung nur mit einem unzumutbar ho-
hen Aufwand erzielt werden kann. Hält 
sich der Vermieter nicht an die neue Vor-
schrift, kann der gesamte Heiz- und 
Warmwasserkostenanteil um 15 Prozent 
gekürzt werden – so das Landgericht Ber-
lin (Urteil v. 16.1.2018 – 63 S 91/17) und das 
Landgericht Potsdam (Urteil v. 24.10.2017 
– 4 S 33/17).

Zusammenfassung von Betriebskos-
ten unzulässig Noch immer fassen Ver-
mieter die Kosten verschiedener Betriebs-
kostenpositionen in einer Gesamtsum-
me zusammen. Das ist nach der neueren 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
vom 24.1.2017 (VIII ZR 285/15) nicht zuläs-
sig, weil es so den Mietern nicht möglich 
ist, eine Plausibilitätskontrolle der ange-
setzten Kosten vorzunehmen. Das gilt 
selbst dann, wenn die Kosten beispiels-
weise der Grundsteuer und der Straßen-
reinigung von der gleichen Behörde mit 
einem Bescheid erhoben werden. Und 
auch Kosten einer Hauswartfirma, die ne-
ben der Hausbetreuung auch die Gebäu-
dereinigung und Gartenpflege betreibt, 
müssen als getrennte Positionen in die 
Betriebskostenabrechnung eingestellt 
werden. Andernfalls sieht der Bundesge-
richtshof einen formellen Fehler in der 
Abrechnung. Die gesamten in einer Posi-
tion unzulässig zusammengefassten 
Kosten können dann gestrichen werden. 
Diesen Fehler kann der Vermieter aller-
dings bis zum Ende der Ausschlussfrist 
korrigieren. Diese Frist endet 12 Monate 
nach Ablauf der abgerechneten Periode, 
also für die Kosten aus 2018 am 31. Dezem-
ber 2019.

Nur vereinbarte »sonstige Betriebs-
kosten« Abgerechnet werden können nur 
die im Mietvertrag vereinbarten Be-
triebskostenpositionen, soweit diese in 
§ 2 Betriebskostenverordnung (BetrKV) 
genannt werden. Als Nr. 17 werden in der 
BetrKV »sonstige Betriebskosten« ge-
nannt. Das sollen Kosten sein, die nicht 
unter den Nummern 1 bis 16 erfasst sind. 
Selbstverständlich gilt auch für solche 
Kosten, dass sie laufend (also regelmäßig) 
anfallen und keine Reparatur- bzw. Ver-
waltungskosten (§ 1 Abs. 1 und 2 BetrKV) 
sein dürfen. Das ist vom Bundesgerichts-
hof in 2004 (VIII ZR107/03) beispielsweise 
für die Kosten der Dachrinnenreinigung 
festgestellt worden. Diese Kosten, soweit 
sie regelmäßig und nicht nur bei Bedarf 
anfallen, sind danach sonstige Betriebs-
kosten. Aber in vielen älteren Mietverträ-
gen ist die Umlage dieser Kosten nicht 
ausdrücklich vereinbart und der Mieter 
muss nicht zahlen. �

Kooperation mit Bausachverständigen

Aus Mieteragentur wird Wohnraumagentur Hamburg
Feuchtigkeitsschäden und Sanierungs-

stau sind häufige Streitthemen zwischen 
den Mietvertragsparteien. Die Zusam-
menarbeit mit Bausachverständigen hilft 
Mieter*innen sachlich fundiert gegen un-
tätige Vermieter*innen vorzugehen. Eini-
ge Jahre konnten MhM-Mitglieder zu 
günstigen Konditionen die Mieteragen-
tur beauftragen. Helmut Kecskes, ehema-
liger Techniker bei der Gagfah, hat seine 
Mieter agentur gegen den Unruhestand 
eingetauscht. Für einen kompetenten 
Nachfolger ist gesorgt: Tobias Kecskes be-
treibt die Wohnraumagentur Hamburg 
(www.wohnraumagentur-hamburg.de). 
Der zertifizierte Bausachverständige bie-

tet technische Beratung, Thermografie, 
Raumklimamessungen und geht insbe-
sondere Feuchtigkeitsschäden auf den 
Grund. Die Vermessung der Wohnfläche 
und die Begleitung bei der Wohnungs-
übergabe runden das Angebot für Mie-
ter*innen ab. MhM-Mitglieder erhalten 
auch bei der Wohnraumagentur vergüns-
tigte Tarife. Sylvia Sonnemann �

 b e t r i e b s k o s t e n:  g u t  b e r at e n m i t  m h m

Achim Woens, MhMExperte für 
Heiz und Betriebskosten

Tobias Kecskes, 
Wohnraumagentur Hamburg
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Rechenschaftsbericht 2018/2019
Mieterhöhungen prägten das Beratungsgeschäft 2018. Wohnungspolitisch setzte sich MhM sowohl für bezahlbares 
Wohnen und behutsames Bauen in der Stadt als auch gegen Zweckentfremdung und Verdrängung durch Modernisie-
rung ein. Auch im MhM-Team bewegte sich einiges. Hier ein Überblick über das zurückliegende Jahr.

Das Kerngeschäft Beratung boomte 
Anfang 2018. Der Hamburger Mietenspie-
gel 2017 war im Dezember erschienen – 
erneut mit einer deutlichen Preissteige-
rung von 5,2 Prozent. Im Beratungsjahr 
2018 schob sich deshalb das Thema Miet-
erhöhung mit 1355 Beratungen auf den 
zweiten Platz, den bisher stets die Fragen 
rund um die Nebenkosten belegten. Nur 
Mängel waren mit 1810 Beratungen ein 
häufigeres Beratungsthema.

Beratungszahlen Mit 11.876 Beratun-
gen stieg die Beratungsnachfrage gegen-
über dem Vorjahr insgesamt um etwa 5 
Prozent. Dabei verschob sich die Nachfra-
ge zum einen in Richtung Einzelberatung. 
Zum anderen steigt bei mhmhamburg.
de/online-beratung.html der Andrang. 
Ratsuchende Mitglieder können ihren 
Online-Anfragen auch Unterlagen beifü-
gen und erhalten in kurzer Zeit verbindli-
che Antworten. Über 1.000 Mal erteilte 
Eve Raatschen hier Rechtsrat.

Die meisten, nämlich 4.299 persönliche 
Beratungen fanden zu den  sogenannten 
offenen Beratungssprechstunden – 
Sprechzeiten ohne Anmeldung – in der 
MhM-Zentrale statt. Neu dabei mit gu-
tem Zulauf: die Modernisierungssprech-
stunde mittwochs von 16 – 17 Uhr. Mitglie-
der, die sich nach Erhalt einer Modernisie-
rungsankündigung hier informieren, 
wahren alle Fristen und damit ihre Rechte 
einschließlich Widerspruch gegen die 
Maßnahme. Auch ist diese Beratung eine 
wichtige Anlaufstation, um frühzeitig ei-
ne Hausgemeinschaft zu bilden.

MhM-Kooperation Die Sozialbehörde 
sparte aufgrund der Kooperation mit 
MhM auch im Jahr 2018 wieder die Ausga-
ben für die übernommenen Mitglied-
schaften mehrfach ein. Die Zahl der Rat-
suchenden, die eine Jahresmitgliedschaft 
vom Jobcenter oder den Grundsiche-
rungsämtern bezahlt bekommen, stieg 
um ein Drittel auf 287. Besonders erfreu-
lich war wieder die MhM-Bilanz bei der 
Vermeidung von Räumungen. Kein Mie-
ter, dem gekündigt worden war, landete 
auf der Straße. Wo ein Auszug nicht zu 
vermeiden war, konnte eine neue Unter-
kunft gefunden werden.

Datenschutz Die EU-Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) beschäftigte 
2018 sicher alle Branchen. Insbesondere 
der Umgang mit sensiblen Daten in der 
mietrechtlichen Beratung erforderte 
sorgfältige und umsichtige Maßnahmen. 
Zudem hatten MhM-Vorstand und Ge-
schäftsführung auch den Wunsch, ver-
ständlich über die neuen Rechte aufzu-
klären. Sie hoffen, mit dem Aufklärungs-
schreiben bei Eintritt in den Mieterverein 
und den Datenschutzhinweisen auf der 
Website diesem Anspruch gerecht zu 
werden soweit die komplizierte Materie 
dies zulässt.

Bewegung im MhM-Team Die allerers-
te MhM-Angestellte, Karin Aßmus, ist seit 

Anfang 2019 nach 37 Jahren MhM in Ren-
te. Anlass für uns, schon ein Jahr vor dem 
40. MhM-Geburtstag zurückzublicken 
auf die erfolgreiche Vereinsgeschichte, 
die Karin Aßmus maßgeblich mitprägte.

Zum Jahresende 2018 ein weiterer ver-
einsinterner Paukenschlag: MhM-Haus-
gemeinschaftsberater Christian Bluhm 
wechselt in die Hamburger Anwaltskam-
mer. Nicht nur er selbst war froh, dass er 
die Geschäfte an Syndikusrechtsanwalt 
Jan Michelson und Rechtsanwältin Ines 
Jendrny übergeben konnte. Beide haben 
mit der Hausgemeinschaftsvertretung, 
insbesondere auch von Vonovia-Mieter-
*innen schon einige Erfahrungen gesam-
melt, und so geht es fast nahtlos weiter.

Neu im MhM-Team ist Susanne Golzau, 
die im Mitgliederservice Pia Waldeck 
nachfolgt und Personal- und Finanzver-
waltungsaufgaben von Karin Aßmus 
übernimmt. Viel Bewegung also im MhM-
Team. Froh, all diese Abgänge gut erset-
zen zu können, wünscht das alte neue 
MhM-Team den ausgeschiedenen Kol-
leg*innen alles Gute.

MhM-Zentrale bleibt in der Bartels-
straße Der Standort im Herzen Ham-
burgs, im Schanzenviertel, bleibt MhM 
bis 2030 erhalten. Erfolgreich konnte eine 
Verlängerung des Mietvertrages verhan-
delt werden. S- und U-Bahn sowie zahl-

Blick von der U-Bahn ›Horner Rennbahn‹ auf die Beratungsstelle. Hier gibt es ohne 
lange Wartezeit montags MhM-Beratung.
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reiche Busverbindungen direkt um die 
Ecke sorgen für eine sehr gute Erreichbar-
keit, wenngleich die Räume leider nicht 
barrierefrei sind.

Wohnungspolitisch gefragt Die taz lud 
Anfang 2018 den ehemaligen Hamburger 
Umweltsenator Alexander Porschke, Chef 
des NABUs, und MhM-Geschäftsführerin 
Sylvia Sonnemann zum Streitgespräch. 
Doch für beide ist Naturschutz und Bau-
en kein Widerspruch, Streit gab es nicht. 
Bauen muss auf der grünen Wiese und 
auch in bestehenden Nachbarschaften 
behutsam und mit Rücksicht auf die Na-
tur oder die bestehende Mieterschaft ge-
schehen, darin waren sich beide einig.

Leerstand und Rollkofferalarm in nor-
malen Mietshäusern beenden – bei die-
sen Zielen ging es endlich voran. MhM- 
Leerstandsgegner Marc Meyer konnte 
nach jahrelangem Mahnen vermelden, 
dass die schönen Wohnungen des Geis-

terhauses am Schulterblatt/Ecke Julius-
straße endlich vermietet sind. Und auf 
die von MhM scharf kritisierte Unsitte, 
normale Mietwohnungen ganzjährig 
über Plattformen wie Airbnb anzubieten 
und damit dem normalen Mietwoh-
nungsmarkt zu entziehen, hat jetzt auch 
die Politik mit einer Registrierungspflicht 
seit dem 1.4.2019 reagiert.

Im November schließlich befasste sich 
die Bundesregierung mit weiteren Miet-
rechtsreformen. In der Anhörung im 
Rechtsausschuss des Deutschen Bundes-
tages setzte sich MhM-Geschäftsführe-
rin Sonnemann für Verbesserungen der 
halbherzigen Reform ein. In der Tat kam 
es dann noch zu einigen Nachbesserun-
gen. Die beste Nachricht für Mieter*in-
nen: Modernisierungsmieterhöhungen 
haben endlich Grenzen!

Zu den Einzelheiten lesen Sie bitte den 
Artikel auf Seite 3 – 4.

Mietenspiegel und -deckel u.v.m. Der 
Hamburger Mietenspiegel 2019 wird wie-
derum nur die in den letzten vier Jahren 
gestiegenen Mieten enthalten. Diesen 
Zeitraum wollte schon die alte, dann nach 
dem Wohngipfel 2018 auch die neue Bun-
desregierung verlängern. Für das Miet-
rechtsanpassungsgesetz hat die Einbe-
ziehung auch älterer Mieten nicht ge-
klappt. Im AK Mietenspiegel lässt MhM 
bei dem Thema nicht locker. Ein Umden-
ken in der Bodenpolitik, wenn nicht gar 
ein neues Verständnis von Bodeneigen-
tum ist nötig und soll möglich werden. 
MhM-Juristin Christiane Hollander hat 
sich des Themas angenommen und dis-
kutierte darüber mit Fachleuten auf der 
4. Konferenz des Netzwerkes Mieten & 
Wohnen im April 2019 in München.

Dasselbe Thema kann Gegenstand ei-
nes Volksentscheides werden – auch hier 
engagiert sich MhM. Ein Hamburger Mie-
tendeckel ist ebenfalls diskussionswürdig 
(mehr dazu auf Seite 9) Und die Grund-
steuerreform wird uns in Atem halten: 
Ganz abschaffen? Nicht mehr auf die Mie-
ter*innen umlegen? Nach der Fläche oder 
dem Wert des Grundstücks bemessen? 
Letzte Antworten auf diese Fragen gibt es 
noch nicht, siehe Artikel folgende Seite.

Neben einer mieterschützenden Woh-
nungs- und Rechtspolitik ist gute Bera-
tung das Herzstück von MhM. Die Ange-
bote gehen dabei mit der Zeit, so dass ne-
ben der Online-Beratung auch niedrig-
schwellige und flexible Beratungsange-
bote von MhM ständig weiter entwickelt 
werden. 

Sylvia Sonnemann �

m h m-m i t g l i e d e r v o l lv e r s a m m l u n g – e i n l a d u n g

25. Juni 2019 von 18:30 bis 21:00 Uhr im Bürgertreff Altona-Nord, Gefionstraße 3

Einladung zur Mitglieder-Vollversammlung
Tagesordnung
Begrüßung

1. Vorstellung des Rechenschaftsberichts 
2. Entlastung der Vorstandssprecher*in-
nen
3. Wahl des Vorstandes und der Vor-
standssprecher*innen. Die bisherige 
Vorstandssprecherin RAin Eva Proppe 
und die bisherigen Vorstandssprecher 
RAe Thomas Breckner und Udo Smetan 
stellen sich wieder zur Wahl.

Ausklang

Bringen Sie bitte Ihren Mitgliedsaus-
weis zur Abstimmung mit. Vorstand und 
Geschäftsführung werden den inhaltli-
chen und finanziellen Rechenschaftsbe-
richt ausführlich vorstellen. 

Es ist Gelegenheit zum Erfahrungsaus-
tausch im Anschluss an die Versammlung 
bei einem kleinen Imbiss.

Wir freuen uns auf Sie!

Sie erreichen den Veranstaltungsort 
über die S-Bahn Haltestelle ›Holstenstra-
ße‹ oder mit den Buslinien 3, 183 und 283. 
Der Bürgertreff befindet sich in demsel-
ben Gebäude wie das ›Café Breitengrad‹. 

Die MhMZentrale im Herzen des Hamburger Schanzenviertels.
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Grundsteuerreform

Eigentum sollte keine Mieterlast sein
Immer wieder wundern sich Mieter*innen, dass sie bei den Betriebskosten die Grundsteuer zahlen sollen. In der aktu-
ellen Diskussion um die Grundsteuerreform, die zu unkalkulierbaren Kostensteigerungen führen kann, fordern Mieter-
vereine einmütig, dass diese Kostenart endlich aus dem Betriebskostenkatalog gestrichen werden soll. Hier ein Über-
blick über die Diskussion.

Nach einer Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts (BVerfG) führt die 
bisherige Berechnung zu einer massiven 
Ungleichbehandlung und ist verfas-
sungswidrig. Dem Gesetzgeber wurde 
vom BVerfG eine Frist bis Ende 2019 zur 
Neuregelung der Einheitswertermittlung 
aufgegeben.

Neue Grundsteuerberechnung nötig 
Die Grundsteuer errechnet sich derzeit 
aus der Multiplikation des Einheitswer-
tes, der Grundsteuermesszahl und des 
Hebesatzes der Gemeinde. Der Einheits-
wert berücksichtigt neben der Grund-
stücksfläche auch die darauf stehenden 
Gebäude. Im Grundsteuergesetz sind je 
nach Nutzungsart unterschiedliche Mess-
zahlen vorgesehen. Über den Hebesatz 
als letzten Faktor entscheidet die jeweili-
ge Gemeinde.

Wer zahlt? Die Grundsteuer ist nach 
dem Grundsteuergesetz eine Steuer auf 
das Eigentum und Erbbaurechte an ei-
nem Grundstück und deren Bebauung. 
Steuerpflichtig sind zwar die Eigentümer, 
die Kosten werden aber regelmäßig als 
Betriebskosten gemäß § 2 Nr. 1 Betriebs-
kostenverordnung den Wohnungsmie-
tern auferlegt. In einer Mieterstadt wie 
Hamburg tragen damit letztlich die Mie-
ter*innen den größten Teil des jährlichen 
Grundsteueraufkommens (zuletzt 423 
Millionen Euro). Und dies, ohne an Wert-
steigerungen und Spekulationsgewin-
nen beteiligt zu sein.

Reformdiskussion Die Diskussion um 
die Neuregelung der Grundsteuerberech-
nung ist kontrovers. Weitgehende Einig-
keit besteht wohl nur darüber, das Grund-
steueraufkommen der Länder und des 
Bundes nicht zu verändern. Außerdem 
soll die Grundsteuer kein Kostentreiber 
bei den Wohnkosten sein. Ansonsten un-
terscheiden sich die Positionen stark. Vor-
geschlagen werden vor allem zwei Grund-
modelle: das Bodenwertmodell und das 
Kostenmodell. Der erste Ansatz erfasst 
nur den Grund und Boden, der andere 
will die Grundfläche sowie die darauf be-
findlichen Gebäude in die Bewertung ein-
beziehen.

Kostenansätze machen Politik Ein rei-
nes Kostenmodell würde vor allem auf 
angespannten hochpreisigen Wohnungs-
märkten mit hohen Grundstückspreisen 
und Mieten – wie Hamburg – zu erhebli-
chen Grundsteuererhöhungen und da-
mit zu Mietsteigerungen führen. Zudem 
würde die Spekulation mit unbebauten 
Grundstücken gefördert, für die bei die-
sem Modell geringere Grundsteuern zu-
zahlen wären. Demgegenüber würde ei-
ne reine Bodenwertsteuer, die den Lage-
wert, die zulässige Nutzungsart und die 
Bebaubarkeit berücksichtigt, die gemein-
wohlorientierte Planung für eine sozial 
gerechtere und ökologischere Bodennut-
zung vereinfachen. Der Gesetzesentwurf, 
den Bundesfinanzminister Olaf Scholz er-
arbeitet hat, beruht auf einem Kosten-
modell, das aufgrund der eklatanten 
Wertsteigerungen der Grundstücke in 
Großstädten wie Hamburg oder Mün-
chen zu erheblich höheren Grundsteuern 
führen würde. Viele Bundesländer, unter 
anderem Bayern und Hamburg, fordern 
daher, den Ländern individuelle Steuer-
modelle zuzubilligen.

Folgen für Hamburgs Haushalte Nach 
Auskunft des Finanzsenators Dressel ver-
sucht die Hamburger Landesregierung 
Belastungen für Mieter*innen dadurch 
abzufedern, dass es eine geringere Steu-
ermesszahl für geförderte Wohnungen, 
Genossenschafts- und kommunale Woh-
nungen geben soll. Außerdem sollen 
auch die Gebiete mit sozialer Erhaltungs-
verordnung eine niedrigere Steuermess-
zahl erhalten, um den für die Mieter*in-

nen in diesen Quartieren teuren Miet-
preisen bei der Grundsteuer etwas ent-
gegenzusetzen.

Keine Streichung als Betriebskosten 
MhM befürchtet, dass sich im Ergebnis 
für zahlreiche Hamburger Mieter*innen 
die Grundsteuer stark erhöhen wird. Den-
noch wollen Hamburgs Regierende an der 
Umlagefähigkeit der Grundsteuer auf die 
Mieter*innen der Stadt festhalten. Argu-
mentiert wird, dass beim Wegfall der 
Grundsteuer bei den Betriebskosten der 
Entlastungseffekt für die Mieter nur »von 
kurzer, eher symbolpolitischer Dauer« 
wäre. Außerdem würde ein nachhaltiger 
Schaden »für die Investitionsperspekti-
ven für den dringend notwendigen Woh-
nungsneubau« entstehen.

Grundsteuern sind keine Betriebs-
kosten Wie auch immer die Grundsteuer 
künftig neu geregelt und bemessen wird, 
es muss aus Mieter*innensicht Schluss 
sein mit der Umlage dieser Eigentümer-
steuer auf Mieter*innen. Geradezu ab-
surd ist es, wenn sie mit Steuern belastet 
werden, deren Höhe von den explodie-
renden Grundstückspreisen und Mie-
teinnahmen auf Eigentümerseite ab-
hängt. Nur die Eigentümer haben Ein-
fluss auf diese Werte und profitieren von 
ihnen. Um zum Beispiel im Falle einer 
Streichung als Betriebkostenposition ei-
ne wirtschaftliche Überlastung von Woh-
nungsgenossenschaften und anderen ge-
meinwohlorientierten Wohnungsunter-
nehmen zu vermeiden, könnten diese 
Unternehmen gänzlich von der Grund-
steuer befreit werden. Marc Meyer �
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Vermieter muss Telefonanschluss re-
parieren Kann der Mieter während des 
Mietverhältnisses nicht mehr telefonie-
ren, weil das Telefonkabel außerhalb sei-
ner Wohnung beschädigt ist, ist der Ver-
mieter für die Instandsetzung verant-
wortlich. Die Mieterin konnte bei Anmie-
tung der Wohnung zunächst Telefonge-
spräche über die Telefonleitung in ihrer 
Wohnung führen und hierüber auch das 
Internet nutzen. In 2015 kam es zu einem 
Defekt des Kabels, so dass die Klägerin 
nicht mehr telefonieren konnte. Der De-
fekt befand sich zwischen der Telefonan-
schlussdose und dem Hausanschluss im 
Keller und damit außerhalb der Wohnung 
der Mieterin. Der Vermieter war nicht be-
reit, das Telefonkabel zu reparieren, weil 
es sich nicht um einen Mangel in der 
Wohnung handele. Der Bundesgerichts-
hof hat nun der Mieterin Recht gegeben. 
Es sei unerheblich, dass sich das defekte 
Telefonkabel außerhalb der Wohnung be-
finde. Die Instandsetzungspflicht des 
Vermieters erstrecke sich auch auf nicht 
ausdrücklich mitvermietete Hausteile, 
die dem Mietgebrauch unterliegen.

BGH, Urteil 5.12.2018 – VIII ZR 17/18

Grundlegende Umgestaltung nicht 
duldungspflichtig Umfangreiche bauli-
che Maßnahmen sind keine Modernisie-
rungsmaßnahmen im Sinne von § 555b 
BGB – so urteilte jüngst der Bundesge-
richtshof. In dem Fall beabsichtigte der 
Vermieter, u. a. der Wohnung neue Räu-
me durch den Ausbau des Spitzbodens 
und der Herstellung eines Wintergartens 
hinzuzufügen, den Grundriss zu verän-

dern, eine Terrasse anzulegen und eine 
Veranda abzureißen. Die Miete sollte sich 
von monatlich 463,62 auf 2149,62 Euro  
nahezu verfünffachen. Der Bundesge-
richtshof stellt klar, dass derart weitrei-
chende Maßnahmen nicht mehr als Ver-
besserung im Sinne des § 555b BGB ange-
sehen werden können. Insoweit handele 
es sich nicht um eine duldungspflichtige 
Modernisierung, so dass die Mieter die 
geplanten Arbeiten nicht dulden müssen.

BGH, Beschluss 21.11.2017 – VIII ZR 28/17

k u r z u r t e i l e

Versichert für den Fall der Fälle:
Rechtsschutz für MhM-Mitglieder.

Mal angenommen: Sie haben Ihren Vermieter schriftlich auf eine feuchte Wand in Ihrer Wohnung 
aufmerksam gemacht. Da dieser den Mangel nicht behebt und stattdessen von »schlechter Zim-
merlüftung« spricht, mindern Sie die Miete. Ihr Vermieter verklagt Sie. 
Insgesamt 1.560 Euro wären für Anwälte, Gerichte, Zeugen und Sachverständige angefallen – 
dem gegenüber stehen 29 Euro jährlich für die ALLRECHT-Mietrechtsschutzversicherung, die die-
se Prozesskosten übernimmt. 
Wenn auch Sie vor Gericht auf der sicheren Seite sein wollen, informieren Sie sich direkt bei MhM 
unter Tel. 040 - 431 39 40 oder im Internet unter www.mhmhamburg.de

Gerechtigkeit geht auf unsere 
Kosten. ALLRECHT.

Alles was Recht ist:
das Gesamtprogramm 
der ALLRECHT.

Auch im Beruf, Privatleben oder Ver-
kehr werden aus harmlosen Ausein-
andersetzungen schnell handfeste 
Rechtsstreitigkeiten. Mit ALLRECHT, 
einer Marke der SIGNAL IDUNA 
Gruppe, sichern Sie sich fi nanziel-
le Rückendeckung – ein schätzba-
rer Vorteil in Zeiten von steigenden 
Gebühren für Gerichte und Anwäl-
te, immer mehr Gesetzen und einer 
erhöhten Prozessbereitschaft. Unser 
umfassendes Rechtsschutzprogramm 
berücksichtigt jede individuelle Situa-
tion und kann Zusatz oder sinnvoller 
Ersatz von bestehenden Versicherun-
gen sein – wir beraten Sie gern.

service@allrecht.de
www.allrecht.de

Anzeige

 J
Bitte abonnieren

 � Mietraum² digital
statt in Papierversion beziehen.
Schreiben Sie an:
mietraum@mhmhamburg.de mit dem 

Betreff »Ich möchte ab jetzt die MhM-Zei-
tung Mietraum² digital statt per Post zu-
gesandt bekommen«.

Wir freuen uns über Ihren 
Beitrag zum Umwelt- und 
Ressourcenschutz. 
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Defekte Anschlüsse muss 
der Vermieter reparieren
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 J
Susanne Golzau

liebt das Reisen um die Welt und hat 
schon fast alle Kontinente kennenge-
lernt. Ihre All-over-the-world-Tour endete 
nun in der Verwaltung von MhM. Hier 
kümmert sie sich im Team um alle Belan-
ge rund um die Mitgliedschaft und den 
Prozesskostenschutz. An ihrer Basisstati-
on in Bergedorf in Hamburgs Osten liebt 
sie vor allem die Nähe zur Natur. Mit 
Freundinnen und Freunden betreibt sie 
dort eine kleine Schrebergärtnerei, die 
sich vor allem um die Belange von Blu-
men, Insekten und Wildkräutern küm-
mert, frei nach dem Motto »Was wächst 
das wächst«. Diese Oase dient der Ent-
spannung, der Renaturierung und der ei-
genen Regeneration. Unsere Mitglieder 
erleben Susanne auch deshalb freund-
lich, gut gelaunt und lösungsorientiert. 
Ganz wie beim Reisen: Verschiedene 
Menschen, unterschiedliche Sprachen – 
wir kommen zueinander. Globetrottern 
geht eben immer und überall.

Wir freuen uns sehr,
dass du bei uns gelandet bist,
Susanne. �

 J
Bitte abonnieren

 � Newsletter MhM-aktuell
Damit Sie mietrechtlich immer auf dem 

Laufenden sind, abonnieren Sie doch un-
seren digitalen Newsletter:

mhmhamburg.de/newsletter.html
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 J
MhM-Mitgliedsbeitrag

94 Euro jährlich mit Prozesskostenschutz 
65 Euro jährlich ohne Prozesskostenschutz 
40 Euro jährlicher Sozialbeitrag

m h m- s e r v i c ew i l l k o m m e n



 J
Rechtstelefon  

  040 / 431 394 -77

10.00 – 12.00 Uhr | montags, freitags  
14.00 – 16.00 Uhr | montags bis donnerstags

 J
Info-Hotline  

  040 / 431 394 -30

Für NochNichtMitglieder telefonische 
Erstberatung während der  
MhMBürozeiten (siehe unten)

 J
Rechtsberatung Spezial

 � MhM-Zentrale 
Nebenkostenberatung  
16.00 – 17.00 Uhr | montags, donnerstags 
10.00 – 12.00 Uhr | freitags 
Renovierungssprechstunde 
15.00 – 16.00 Uhr | mittwochs  
Modernisierungssprechstunde 
16.00 – 17.00 Uhr | mittwochs  
Wohnen mit Hartz IV  
Beratung zu den Kosten der Unterkunft 
14.30 – 15.30 Uhr | mittwochs 

 J
MhM-Bürozeiten 

  040 / 431 394 -0

 � MhM-Zentrale  
9.00 – 13.00 Uhr | montags bis freitags

14.00 – 17.00 Uhr | montags bis donnerstags

m h m- s e r v i c e  u n d b e r at u n g s s t e l l e n

 � MhM-Zentrale  
Mieter helfen Mietern
Hamburger Mieterverein e. V.
Bartelsstraße 30 · 20357 Hamburg 
Fon  040 / 431 394 - 0
Fax 040 / 431 394 - 44
info@mhmhamburg.de
www.mhmhamburg.de

Adressenänderung bitte sofort mitteilen!

Das MhM-Beratungskonzept

Über 40 Jurist*innen beraten Sie zu allen  
mietrechtlichen Fragen
Kommen Sie einfach vorbei. Als Mitglied erhalten Sie in allen Beratungsstellen in der Rechtsberatung rechtlichen Rat ohne Vor-
anmeldung. Am Rechtstelefon beantworten unsere Jurist*innen kleinere Rechtsfragen. Im persönlichen Beratungsgespräch mit 
Ihnen finden wir Lösungen – auch durch Übernahme von Schriftverkehr.

Wohnung ausmessen Nutzen Sie ein  
professionelles Aufmaß unserer Fach-
leute. 45 €/Stunde netto, zzgl.  Anfahrt. 

 Regine Bracht, 040 / 460 078 30
Wohngeldberatung Haben Sie Fragen  
zur Berechnung Ihres Wohngeldan-
spruches? Bitte Termin vereinbaren.

Nachbarschaftsprobleme Wir bieten  
professionelle Unterstützung (Mediation) 
bei nachbarschaftlichen Streitigkeiten an. 
Rufen Sie uns an: 040 / 431 394-0
Wohnungsabnahme Unterstützung bei 
Wohnungsrückgabe, 38 €/Stunde netto, 
zzgl. Anfahrt und Materialkosten.

 � MhM-Zentrale 
Bartelsstraße 30 · 20357 Hamburg 
1 5.3 0 – 1 8.3 0 Uhr | montags, donnerstags 
16.00 – 17.00 Uhr | dienstags 
10.00 – 12.00 Uhr | freitags

 � Barmbek 
Poppenhusenstraße 1, in der BS-Barmbek 
14.30 – 16.30 Uhr | mittwochs

 � Eimsbüttel 
Doormannsweg 12, HH-Haus, Raum 20  
12.30 – 13.30 Uhr | dienstags 
 
Telemannstraße 24, im Wohnprojekt  
16.00 – 17.00 Uhr Uhr | mittwochs

 �  Horn  
Am Gojenboom 46,  
in der »Horner Freiheit« 
15.15 – 16.30 Uhr | montags 

 � Langenhorn 
Tangstedter Landstraße 41, Raum 4  
Bürgerhaus Langenhorn 
15.00 – 17.00 Uhr | montags

 � Ottensen 
Rothestraße 48, in der Motte  
16.30 – 18.00 Uhr | dienstags 
12.00 – 13.00 Uhr | mittwochs

 � St. Pauli 
Hein-Köllisch-Platz 12, im Kölibri  
auch Beratungen von Gewerbemieten 
16.00 – 17.00 Uhr | mittwochs

 � Steilshoop 
Schreyerring 27, im Café, hinterer Raum 
17.00 – 18.00 Uhr | dienstags

 � Wandsbek
Schloßstraße 60, im Bezirksamt, Raum 300
16.00 – 17.00 Uhr | donnerstags

 � Wilhelmsburg 
Wilhelm-Strauß-Weg 2,  
Bücherhalle Kirchdorf   
16.00 – 17.00 Uhr | donnerstags

 � Winterhude 
Moorfurthweg 9, im Goldbekhaus, 
II. Stock, Raum 5 
18.30 – 19.30 Uhr | donnerstags

 J
Rechtsberatung in allen MhM-Beratungsstellen


